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HORST BRAUNERT-TRAUTE PETERSEN 

Megalopolis: Anspruch und Wirklichkeit 

Die Feststellung J. A . O. LARSENS, daß der arkadische Bund „one of the most 
interesting in Greek history" sei,1 gilt ebenso auch für seine neugegründete ..Haupt­
stadt' Megalopolis. Der für eine griechische Stadt ganz ungewöhnliche Name — 
nicht Megalopolis, sondern (ή) Μεγάλη πόλις2 - zeigt die Besonderheit an und 
macht begreiflich, daß man in ihm ein ,Programm' sehen konnte.3 Den Inhalt eines 
solchen Programms w i r d man nicht allein auf den äußeren Eindruck und damit 
auf den Umfang einer Stadt beschränken wollen. Und doch zeigt Polybios, daß 
sich die ,Größe' seiner Vaterstadt allein in ihrem Erscheinungsbild, der Stadt­
mauer repräsentierte: Zwar n immt er sie als Beispiel zur Widerlegung des al l­
gemeinen Vorurteils, εξ αυτής της περιμέτρου könne auf τα μεγέθη των προ-
ειρημένων geschlossen werden (9, 26a, 1), gebraucht aber zuvor τό μέγεθος ganz 
i m Sinne dieser vulgären Anschauung, als er den Entschluß des Spartanerkönigs 
Kleomenes zur Eroberung der Stadt i m Jahre 223 v. Chr. auf dessen Erwägung 
zurückführt, daß Megalopolis διά τό μέγεθος και την έρημίαν schwer zu vertei-

1 Greek Federal States. Their Institutions and History, Oxford 1968, 186; vgl. auch 
dens., Representative Government in Greek and Roman History, Berkeley - Los Angeles 
1966 ( = 1955), 72. Die folgende Kennzeichnung als „new capital" Greek Fed. States 187; 
vgl. ebenso etwa auch K. J. BELOCH, Griechische Geschichte2 I I I 2, Berlin - Leipzig 1923, 
170; E. KIRSTEN - W. KRAIKER, Griechenlandkunde. Ein Führer zu klassischen Städten4, 
Heidelberg 1967, 391; H . BENGTSON, Griechische Geschichte4 (HAW I I I 4), München 
1969, 280. 

2 Vgl. F. H I L L E R V. GAERTRINGEN, RE 15 (1931) 127 f., s. v. Megala Polis. Der Name 
ist in dieser Form - nicht Megalepolis, wie bei BELOCH, Griech. Gesch. I I I 1, 186ff.; I I I 
2, 170 ff., oder J. u. L. ROBERT, Bull. Epigr., passim - in das Lateinische übernommen 
(vgl. acc. Megalen polin bei Liv. 32, 5,5; 35,36,10). Da andererseits - wahrscheinlich 
aus dem Ethnikon Μεγαλοπολ'ιτης (vgl. dazu unten S. 87 mit Anm. 138) - auch in der 
Antike die Form Megalopolis gebildet wurde, scheint sie uns unbedenklich in modernen 
Sprachen verwandt werden zu können, auch wenn dadurch die ungewöhnliche Stadt­
namenbildung nicht so deutlich zum Ausdruck kommt. 

3 Η . SCHAEFER, ΠΟΛΙΣ ΜϊΡΙΑΝΔΡΟΣ : Probleme der Alten Geschichte. Gesammelte 
Abhandlungen und Vorträge, hrsg. v. U. WEIDEMANN U. W. SCHMITTHENNER, Göttingen 
1963, 401 ff. ( = Historia 10, 1961, 292 ff.), hier 427. Vgl. auch KIRSTEN - KRAIKER, a. a. O. 
417; R. STIGLITZ, Die großen Göttinnen Arkadiens. Der Kultname Μ Ε Γ Α Λ Α Ι Θ Ε Α Ι und 
seine Grundlagen (Sd.-Schrift. österr. Arch. Inst. 15), Wien 1967, 24. 147. 
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digen sei.4 Megalopolis war also - wenn und soweit der Name nicht nur durch 
den Umfang, sondern durch die Anzahl der Einwohner, vor allem der Bürger, 
bestimmt sein sollte - bereits vor seiner weitgehenden Zerstörung durch Kleo-
menes keine Μεγάλη πόλις. M a n w i r d dann annehmen können, daß schon Poly-
bios für seine Formulierung das Bonmot aus einer Komödie zur Verfügung 
stand, das später Strabo zur Kennzeichnung der Stadt benutzte: έρημία μεγάλη 
'στίν ή Μεγάλη πόλις.5 Nichts spricht dafür, daß hiermit der Zustand nach 223 
v. Chr. gekennzeichnet werden sollte,6 sondern bei dem deutlichen politischen 
Bezug scheint uns der Autor eher i m Kreise der Dichter der Mese gesucht werden 
zu müssen. Das würde dann bedeuten, daß der Gegensatz zwischen dem Anspruch, 
der bei der Gründung mit der Namengebung erhoben worden war, und der 
Wirklichkeit dieser Stadt schon bald nach ihrer Gründung angeprangert wor­
den ist. 

Eine Erklärung für den schon frühzeitig festgestellten Gegensatz ist durch die 
modernen geographischen Beobachtungen über die Gunst der Lage noch erschwert 
worden.7 I n neuerer Zeit hat U . K A H R S T E D T zwar gezeigt, daß hinter dem helle­
nistischen und kaiserzeitlichen Topos vom romantischen Arkadien, i n dem Wald 
und Weide herrschen, nicht aber Städte, ein sehr differenzierter Befund erkennbar 
ist und daß vor allem das Idy l l der bukolischen Dichtung - soweit es zutrifft -
nicht für die klassische Zeit in Anspruch genommen werden kann, sondern als 
„Produkt der kapitalistischen Großbetriebe" seit der Zeit des späten Hellenismus 
gewertet werden muß.8 Aber für die Wirklichkeit von Megalopolis ist damit nichts 
gewonnen, deren έρημία bestand, obwohl die Bauern das Land der Umgebung 
bei der Stadtgründung zu einem erheblichen Tei l verlassen hatten.9 

Diese έρημία, die unsere Schriftquellen lediglich konstatieren, ist - wenn w i r 
recht sehen - bisher allein aufgrund archäologischer Beobachtungen von J. B. 
B U R Y mi t seiner Hypothese einer ,Doppelstadt' zu erklären versucht worden.10 

4 Pol. 2, 55, 2. Die gleiche Formulierung auch 5, 93, 5 als Begründung für die Forderung 
eines Teiles der Megalopoliten, beim Wiederaufbau den Mauerring enger zu ziehen. 

5 Strab. 8, 388; 16, 738; vgl. auch FComGr (MEINEKE) IV S. 693 f. (361) = FAttCom 
(EDMONDS) I I I A S. 390f. (211). 

6 So aber mit der communis opinio HILLER, RE 15,133. 
7 Vgl. unter Berufung auf A. PHILIPPSON, Der Peloponnes, Berlin 1892, 252 ff., bereits 

HILLER, RE 15, 130, sowie jetzt PHILIPPSON, Die griechischen Landschaften. Eine Landes­
kunde, hrsg. v. E. KIRSTEN, I I I 1, Frankfurt/M. 1959, 292: „ . . . wie geschaffen für eine 
bedeutsame Stadt in seinem Zentrum". 

8 Das wirtschaftliche Gesicht Griechenlands in der Kaiserzeit. Kleinstadt, Villa und Do­
mäne, Diss. Bern. 17.1954,128 ff. Zitat S. 162. 

9 Vgl. Strab. 8, 388: την . . . χώραν oi γεωργήσαντες έκλελοίπασιν έξ εκείνων ετι χρό­
νων έξ ών εις την προσαγορευϋείσαν Μεγάλην πόλιν αί πλεϊσται συνωκ'ισθησαν. 

10 The Double City of Megalopolis, JHS 18, 1898, 15 ff. Da der Aufsatz zwar gelegent­
lich zitiert wird, seine Ergebnisse aber kaum irgendwo berücksichtigt werden, scheint uns 
ein Kurzreferat angebracht zu sein. 
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Er hat nicht nur erneut auf das Mißverhältnis zwischen der Größe des Stadt­
areals, das von einer Mauer von ca. 9 k m Länge umschlossen wurde,11 und der 
Einwohnerzahl hingewiesen,12 sondern darüber hinaus besonders auf die Tren­
nung der Stadt in einen Nord - und einen Südteil durch den Helisson. Die Er­
kenntnis der strategischen Schwierigkeiten, die hieraus erwachsen mußten, zu­
sammen mi t der Beobachtung, daß i m Nordte i l der Stadt αγορά und βουλευτήριου 
lagen, i m Südteil aber neben dem größten Theater Griechenlands mi t dem sogen. 
Thersilion der Versammlungsort der μύριοι des arkadischen Bundes,13 haben ihn 
zu dem Schluß geführt, daß die nördliche „federate city" und die südliche „federal 
capital" nur durch eine Mauer zu einer Doppelstadt vereinigt gewesen seien.14 

Die Annahme, daß i m südlichen Tei l die Epariten als stehende Truppe des arka­
dischen Bundes garnisoniert gewesen seien, ließ i hm eine Verteidigung möglich 
erscheinen, bei der sich Bundestruppen und städtisches Aufgebot nach den jewei­
ligen Kompetenzbereichen in die Abwehraufgaben geteilt haben sollen.15 Solange 
der arkadische Bund bestand, war danach die Anlage von Megalopolis sinnvoll; 
erst nach Abzug der Bundesinstitutionen machten „the deserted spaces . . . the 
contrast between the high hopes and ambitious designs w i t h which Lycomedes 
and his fellows had gone to w o r k in founding the League, and the speedy decay" 
deutlich. 

Eine Hypothesenbildung dieser A r t scheint uns gerechtfertigt zu sein, wenn sie 
beim Fehlen von Quellen die vorliegenden Erscheinungen vo l l zu erklären ver­
mag und in Analogie zu anderen, vergleichbaren historischen Erscheinungen steht. 
Beide Voraussetzungen werden hier aber nicht erfüllt. Es gibt, soweit w i r sehen, 
für eine solche Doppelstadt i n der griechischen Antike nichts Vergleichbares. Die 
Hypothese kann aber vor allem die Schwierigkeit nicht beseitigen, von der sie 

11 A. a. O. 15: Die 50 Stadien bei Pol. 9, 26a, 2, sind nach den Ausgrabungsergebnissen 
nur geringfügig überhöht. Dort auch die Vergleiche mit Theben (knapp 8 km) und Korinth 
(7,4 km). Vgl. aber vor allem die Größenvergleiche bei E. MEYER, in: F. STÄHLIN - E. 
MEYER - A. HEIDNER, Pagasai und Demetrias. Beschreibung der Reste und Stadtgeschichte, 
Berlin - Leipzig 1934,189 ff. 

12 A. a. O. 16, mit den früheren Berechnungen aus Diod. 18, 70, 1 von 60000-65000 Be­
wohnern. BURY hält sie zu Recht für unsicher. Sein eigener Versuch, aus der Anzahl der 
Damiourgen des arkadischen Bundes in SIG 183 ( = T O D , Gr. Hist. Inscr. I I 132) das Ver­
hältnis zwischen der Bevölkerungszahl von Megalopolis und Mantineia zu rekonstruieren, 
ist ebenso gewagt, scheitert aber vor allem daran, daß er - entgegen den 5 Namen der 
Inschrift - Mantineia 9 Damiourgen zuschreibt. 

13 A. a. O. 18 ff., die folgenden Zitate S. 15. Vgl. auch R. M A R T I N , L'urbanisme dans la 
Grece antique, Paris 1956,284. 

14 Die Überlieferung bei Steph. Byz., s. v. Μεγάλη πόλις, daß die Stadt zur Hälfte Ore-
stia genannt worden sei und die Bürger deshalb Orestier und Megalopoliten, hat sich BURY 
entgehen lassen, aber da mit Orestia nur der Südteil gemeint sein kann, wäre es auch 
schwer verständlich, warum der ,Kunstname' für die eigentliche πόλις, der Ortsname aber 
für die arkadische Hauptstadt verwandt worden sein sollte. 

15 A. a. 0.18; das folgende Zitat S. 21. 
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ausgeht: Zwar könnte die Anwesenheit der Epariten den Mangel an Bürgern bei 
der Verteidigung der umfangreichen Stadtbefestigung ausgleichen. Sie wären aber 
dann gerade ihrer Aufgabe als Bundestruppe entzogen gewesen, die ja nicht allein 
für eine Stadt zuständig gewesen sein kann. Es kommt hinzu, daß die Verteidi­
gung einer Stadt unter zwei - von B U R Y selbst scharf getrennten16 - Kommandos 
nur schwer vorstellbar ist. Schließlich aber wäre bei der bewußten Bildung einer 
Doppelstadt zu erwarten, daß nach Aufgabe einer ihrer Funktionen der äußere 
Umfang jedenfalls dann beschränkt worden wäre, wenn ohnehin Anlaß zu einer 
Änderung gegeben war. Dieser Fall trat nach der Einnahme der Stadt vom Jahre 
223 v. Chr. ein. Polybios berichtet bei dieser Gelegenheit (vgl. bereits oben A n m . 
4) von Streitigkeiten i n der Bürgerschaft gerade über diese Frage. Die Entschei­
dung scheint aber für die Herstellung der ursprünglichen Stadt gefallen zu sein, 
deren Wiederaufbau noch Jahrzehnte gedauert hat.17 

Ist diese Hypothese daher nicht akzeptabel, so zeigt sie u . E. doch einen wich­
tigen Ansatzpunkt für jeden neuen Erklärungsversuch: Bei dem vorhandenen 
Quellenbefund, der durch die Ausgrabungen nicht berichtigt worden ist,18 muß 
man davon ausgehen, daß Megalopolis nur ungenügend bevölkert war, d. h. i m 
Vergleich zu seiner äußeren Größe nicht allein menschenleer wirkte , sondern 
auch die notwendigen Funktionen einer Stadt dieser Größe nicht erfüllen konnte. 
Die Wirklichkeit ist also gegeben, und es kann nur der Anspruch, das Programm 
untersucht werden, das mi t dieser Gründung verwirklicht werden sollte. 

Bei diesem Unterfangen ist es besonders mißlich, daß die Hauptquelle der Zeit , 
daß Xenophon den antispartanischen A k t der Arkader, der in der Gründung von 
Megalopolis lag, einfach unterschlagen hat.19 Er hat jedoch damit spätere Nach-

18 A. a. O. 19, weist er dem Helisson die Aufgabe zu, als „a military defence for the 
Federal capital against possible revolt of the city to which it was locally attached" zu 
dienen. 

17 Vgl. dazu KAHRSTEDT (oben Anm. 8) 137, Anm. 1. BURY selbst bemerkt: „one would 
have thought that i t might have been feasible to build a new southern wall to the northern 
town, along the bank of the river" (S. 21 Anm. 4). Die Entscheidung der Megalopoliten vom 
Jahre 223 v. Chr. spricht dann für ihre eigenen Interessen auch am südlichen Teil ihrer 
Stadt. Zu den strategischen Grundsätzen der Befestigung griechischer Städte vgl. A. v. GER-
KAN, Griechische Städteanlagen. Untersuchungen zur Entwicklung des Städtebaues im 
Altertum, Berlin-Leipzig 1924,110, und zur Verwirklichung dieser Grundsätze beim Synoi-
kismos von Mantineia unten Anm. 126. 

18 Vgl. E. A. GARDNER - W. LORING - G. C. RICHARDS - W. J. WOODHOUSE, Excavations 

at Megalopolis 1890-91, JHS Suppl. I , 1892, und dazu vor allem die Auswertungen von 
H . H I T Z I G - H . BLÜMNER, in: Pausaniae Graeciae descriptio, ed. H . H I T Z I G I I I 1, Leipzig 
1907, 218ff.; v. GERKAN, a.a.O., passim; R. E. WYCHERLEY, H O W the Greeks Built 
Cities, London 1949, passim; M A R T I N (oben Anm. 13) passim. 

19 Einzige Erwähnung Xen. Hell. 7, 5, 5 beim Feldzug des Epameinondas vom Jahre 
362 ν. Chr. Vgl. übrigens auch BURY (oben Anm. 10) 15, der allerdings in der Auslassung 
dieses Ereignisses ebensowenig eine Tendenz zu sehen scheint wie Β. NIESE, Wann ward 
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richten hierüber nicht völl ig unterbinden können. Schon das spricht dafür, daß 
die Gründung in der griechischen Welt beachtet worden ist. Aber bevor w i r uns 
der Frage nach der Bedeutung der Gründung in den vorhandenen Quellen und 
damit nach den Mot iven und dem damit erhobenen Anspruch zuwenden können, 
muß die Gründung in den historischen Kontext eingegliedert werden, zumal die 
Quellen in ihren Angaben über Zeit , Anlaß und Urheber der Gründung vonein­
ander abweichen und diese Differenzen auch in der modernen Literatur ihren 
Niederschlag finden. 

Z u den wenigen Stellen, an denen Pausanias eine genaue Datierung in seinem 
Werk gibt,20 gehört auch eine seiner Angaben über die Gründung von Megalo­
polis (8, 27, 8), die er entsprechend dem Schema seiner chronographischen Quelle 
nach dem athenischen Eponymen und dem olympischen Sieger auf das Jahr 371 
v. Chr. wenige Monate nach der Schlacht von Leuktra festlegt. Wenn nach den 
Untersuchungen von J. H E J N I C (O. A n m . 20, S. 111 ff.) die chronographische Quelle 
des Pausanias auch von allen anderen uns bekannten Chronographen differiert, 
so konnte er sie doch „as relatively trustworthy in general" (S. 118) bezeichnen. 
Bedenken gegen die Datierung ergeben sich aber aus der Verbindung zweier Er­
eignisse i m gleichen Jahr: ένιαυτφ τε τω αύτφ και μησίν [τε] ολίγοις ύστερον ή 
κτλ. Wie w i r aus dem uns zugänglichen Muster, der sogen. Chronik von Oxy-
rhynchos (FGrHist 255), wissen, wurden zwei Ereignisse des gleichen Jahres un-
verbunden nebeneinander gestellt. Es ist bei einem Chronographen ferner zu er­
warten, daß aus chronologischen wie aus sachlichen Gründen die Schlacht von 
Leuktra an erster Stelle genannt w i r d . 2 1 Diese Bedenken führen dann um so eher 
zu der Annahme, daß Pausanias seiner chronographischen Quelle lediglich die 
Datierung der Schlacht von Leuktra entnommen und dieser aus eigener Kenntnis 
die Angabe über die Gründung von Megalopolis hinzugefügt hat, als er auch 
sonst dieses Ereignis wenigstens mi t dem Sieger von Leuktra i n unmittelbare 
Verbindung bringt (vgl. unten S. 64ff.). Die allgemeine Zeitangabe μετά τά Λευκ-
τρικά bei Stephanus von Byzanz (s. ν. Μεγάλη πόλις) geht möglicherweise von 
der gleichen Vorstellung aus, bestätigt aber damit nur, daß bei Pausanias nicht 
die exakte Datierung entscheidend ist, sondern die Auffassung von der ursäch­
lichen Verknüpfung der arkadischen Neugründung mi t der Niederlage Spartas. 
Tatsächlich kann ja kein Zweifel darüber bestehen, daß erst die Erkenntnis, daß 

Megalopolis gegründet? Hermes 34, 1899, 527 ff. (hier: S. 529), dagegen ED. MEYER, Ge­
schichte des Altertums V4, Darmstadt 1958, 411 Anm. 1; 414 Anm. 2 und zu Megalopolis 
bes. 421 Anm. 1. 

20 Vgl. die Zusammenstellung bei J. HEJNIC, Pausanias the Perieget and the Archaic 
History of Arcadia, Prag 1961,112 f. 

21 Zur Bedeutung von Leuktra als Epochendatum vgl. u. a. NIESE, a. a. O. 536 Anm. 1, 
der in diesem Zusammenhang die gleiche Frage behandelt. Wir weichen jedoch nicht nur 
von seiner Argumentation ab, sondern haben vor allem Bedenken gegen seine Voraus­
setzung, daß Pausanias chronologische Bestimmungen „nicht so ernst gemeint" habe (S. 
536). 
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auch Sparta zu Lande nicht unbesiegbar sei, den Weg zu Selbständigkeitsbestre­
bungen der Arkader freigemacht hat. 

Wenn damit auch auf einem neuen Wege zu zeigen versucht wurde, daß der 
scheinbar präzisen Datierung durch Pausanias kein Gewicht beizulegen ist, so 
w i r d doch auch unabhängig davon das von ihm angegebene Jahr 371 v. Chr. 
kaum noch ernsthaft akzeptiert.22 Denn schon B. N I E S E (O. A n m . 19) hat gezeigt, 
daß die chronologische Bestimmung der Gründung durch Diodor (15, 72, 4) auf 
die Zeit nach dem Sieg der Spartaner über die Arkader i m „tränenlosen Kriege"23 

grundsätzlich das Richtige treffen muß. K. J. B E L O C H (o. A n m . 2) hat dann die 
Ereignisse i m einzelnen chronologisch eingeordnet und damit die Gründung auf 
368/7 v. Chr. festgelegt. Da die Argumente hierfür namentlich in der Ausein­
andersetzung mi t Pausanias gewonnen worden sind, führen sie i m wesentlichen 
zu einem Terminus post quem.24 Ein solcher scheint auch durch die Zeitangabe 

22 Vgl. aber immerhin noch die Datierung 371 v. Chr. bei B. K E I L , in: A. GERCKE - E. 
NORDEN, Einleitung in die Altertumswissenschaft I I I , Leipzig/Berlin 1912, 310; G. COLON-
NA, Enciclopedia dell' arte antica classica e Orientale IV, 1961, 963; die Zeit nach der 
Schlacht von Leuktra V. M A R T I N , La vie internationale dans la Grece des cites, Paris 1940, 
37; W. A. M C D O N A L D , The Political Meeting-places of the Greeks, Baltimore 1943, 204 
(„immediately after the battle of Leuctra"); LARSEN, Gr. Fed. Stat, (oben Anm. 1) 185 f. 
(„between the withdrawal of Agesilaus and the arrival of the Boeotians and their allies in 
the autumn" 370), sowie zu der Annahme, unterschiedliche Daten seien durch den längeren 
Zeitraum des Aufbaus bedingt, unten Anm. 24. In anderer Form hat A. PLASSART, BCH 
39, 1915, 62 ff., die unterschiedlichen Zeitangaben für die Gründung mit zwei getrennten 
Beschlüssen über a) die Gründung und damit verbunden die Wahl der Oikisten (S. 63) 
und b) den Umfang der Gründung (S. 64) zu erklären versucht. Aber abgesehen davon, daß 
von zwei Beschlüssen nichts überliefert ist — so jedoch auch G. BUSOLT - H . SWOBODA, 
Griechische Staatskunde I I (HAW IV 1, 1, 2), München 1926,1402 Anm. 1; vgl. aber unten 
S. 64 mit Anm. 30 sowie Anm. 83 -, ist auch seine Annahme abzulehnen, der erste Be­
schluß sei auf einer Gründungsversammlung des Bundes in Asea gefaßt worden. Nach Xen. 
Hell. 6, 5, 11-15 versammelten sich 370 v. Chr. in Asea lediglich die Truppenaufgebote 
des schon bestehenden Άρκαδικόν, aber gerade mit Ausnahme der Mantineier, die bei der 
Gründung des Bundes eine entscheidende Rolle spielten (vgl. dazu auch LARSEN, Gr. Fed. 
Stat. 184). 

23 So nach dem Orakel von Dodona, das verheißen hatte: πόλεμος οίτος Λακεδαιμο-
νίοις αδακρυς εσται (Diod. 15, 72, 3). Erst die Ableitung führte zur Bezeichnung als „trä­
nenlose Schlacht" (Plut. Ages. 33: την λεγομένην αδακρυν μάχην). 

24 Neben den von NIESE (oben Anm. 19) zusammengestellten Argumenten scheint uns 
entscheidend zu sein, daß die Spartaner nach Xen. Hell. 7 ,1 , 28 bei dem ,tränenlosen Krieg' 
in das Gebiet der Parrhasier eindrangen und die Schlacht selbst auf einer Ebene beim Zu­
sammentreffen der Straßen zu den Eutresiern und nach Melea stattfand (7, 1, 29). Damit 
werden jeweils politische Einheiten genannt, die später in Megalopolis aufgingen. Auch 
eine „konziliatorische Kritik" (BELOCH, Griech. Gesch. I I I 2, 170), die mit der Dauer des 
Aufbaus und der Organisation der Stadt die unterschiedlichen Daten erklären wi l l - so 
bereits E. K U H N , Über die Entstehung der Städte der Alten. Komenverfassung und Synoi-
kismos, Leipzig 1878y 224 mit Anm. 8, sowie H I T Z I G - BLÜMNER (oben Anm. 18) 209 f.; 
BUSOLT - SWOBODA, a. a. O.; MEYER, Gesch. d. Altert. V 421 Anm. 1 - hilft hierbei nicht 
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Diodors - μετά . . . την μάχην - nur gefordert werden zu können, und deshalb ist es 
verständlich, wenn in der modernen Literatur die Auffassung vertreten w i r d , daß 
allein der Zeitraum von 368-363 v. Chr. für die Gründung von Megalopolis 
angegeben werden könne.25 Dabei w i r d jedoch übersehen, daß Diodor seine Nach­
richt unter die feste Datierung auf den Archontat des Nausigenes in 15, 7 1 , 1 ge­
stellt hat und damit das Jahr 368/7 v. Chr. als Gründungsjahr angesehen wissen 
w i l l . Das differiert zwar um mindestens ein Jahr von der Angabe i m Marmor 
Parium, nach dem die Gründung von Megalopolis in eines der Jahre zwischen 
371/0 und 368/7 v. Chr. fällt.26 Aber während eine solche Differenz zwanglos 
durch die Verwendung eines abweichenden chronographischen Gerüstes erklärt 
werden kann, bestätigt gerade diese Quelle einerseits die Kr i t i k an der Datierung 
des Pausanias, da die Schlacht von Leuktra hier unabhängig von der Gründung 
von Megalopolis i m vorangehenden § 72 und damit in einem anderen Jahr auf­
geführt w i r d , andererseits die hier vorgetragene Auffassung, daß Diodor nicht 
lediglich einen Terminus post quem gegeben hat. 368/7 v. Chr. ist daher als Grün­
dungsjahr von Megalopolis zu betrachten.27 

Der damit gewonnene Fixpunkt läßt nun eine Beteiligung des Epameinondas 
an der Gründung von Megalopolis, wie sie in den Quellen berichtet w i r d und 
in die Literatur übernommen wurde,28 nicht zu; denn zu der Zeit der Gründung 
befand sich Epameinondas nicht in der Peloponnes. Natürlich brauchte das noch 
nicht auszuschließen, daß der anerkannte Feldherr der Vormacht Theben auch 
aus der Entfernung seine Hand i m Spiel gehabt hätte.29 Aber vor der Erwägung 

weiter. Denn wenn Xenophon auch kein Interesse daran hatte, den Aufbau einer gegen 
Sparta gerichteten Stadt zu berichten (vgl. oben S. 60 f. mit Anm. 19), so hätte er sich den -
ja offenbar erfolgreichen - Versuch Spartas, einen solchen Aufbau zu verhindern oder 
wenigstens zu stören, gewiß nicht entgehen lassen. Auch eine Datierung auf das Frühjahr 
369 auf dem Rückmarsch des Epameinondas aus Messene, wie sie Paus. 9, 14, 4 nahelegen 
könnte - dementsprechend MEYER, Gesch. d. Altert. V 421; BENGTSON, Griech. Gesch. 
280 -, scheidet daher aus. 

25 Entsprechend einer Andeutung von NIESE (oben Anm. 19) 539, Anm. 3, vor allem 
HILLER, RE 15, 128, und vielleicht auch E. MEYER, zu Paus. 8, 27, 1, mit der Datierung 
367/6 v. Chr., in: Pausanias. Beschreibung Griechenlands2, Zürich-Stuttgart 1967, 662. 

28 FGrHist 239 = T O D , Gr. Hist. Inscr. I I 205, A § 73. Bei Fehlen des Datums in diesem 
§ ergibt sich das Datum daraus, daß § 72 in 371/0, § 74 in 368/7 v. Chr. datiert ist. 

27 Die Nachricht in der Einleitung zu den Scholien zu Dem. 20 (DINDORF S. 246), daß 
Megalopolis nach der Schlacht von Mantineia gegründet worden sei, erscheint uns indisku­
tabel. Wenn NIESE (oben Anm. 19) 541 Anm. 3 sie mit einer „Neugründung" der Stadt 
361/0 v. Chr. in Zusammenhang bringt, so ist das wesentlich durch seinen Versuch be­
stimmt, durch eine solche Neugründung die Liste der synoikisierten Gemeinden bei Pau­
sanias zu erklären; vgl. aber dazu unten S. 74 f. mit Anm. 80. 

28 Vgl. dazu etwa K U H N (oben Anm. 24) 223; BUSOLT - SWOBODA (oben Anm. 22) 1401 f.; 
COLONNA (oben Anm. 22) sowie F. GSCHNITZER, Abhängige Orte im griechischen Alter­
tum (Zetemata 17), München 1958, 148 Anm. 6; L. PEARSON, Historia 11, 1962, 401 f.; 
SCHAEFER, Probleme (oben Anm. 3) 381 f. 

29 Vgl. etwa NIESE (oben Anm. 19) 520. 
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solcher Möglichkeiten scheint uns die Frage angebracht zu sein, was die Quellen 
insgesamt über die Urheber der Gründung aussagen. 

Diodor (15,72,4), dem w i r i m chronologischen Ansatz folgen mußten, nennt 
mi t wünschenswerter Deutlichkeit οί Άρκάδες als Gründer, ebenso Stephanus 
von Byzanz (oben S. 61). Es bleibt also wieder Pausanias, aber auch dessen Aus­
sagen unterstützen wenigstens zum Tei l die Angabe Diodors: Als er i m Laufe 
seiner Periegese Arkadiens auf Megalopolis zu sprechen kommt, beginnt er ganz 
entsprechend Diodor seine Schilderung der Gründung mi t den Worten: συνηλθον 
. . . οι Άρκάδες (8,27,1). Ihnen werden auch die Erwägungen zugeschrieben, die sich 
i m wesentlichen auf die Erfahrung von Argos gegenüber Sparta stützen und damit 
gerade für Peloponnesier charakteristisch sind - Erwägungen, auf deren Grundlage 
dann erneut οί Άρκάδες als Synoikisten genannt werden (8 ,27,2) . Nach einem 
Einschub, auf den w i r noch zurückkommen müssen, schließt Pausanias konse­
quent die Wahl der Oikisten an, die υπό των Άρκάδων vorgenommen wurde und 
unter denen sich entsprechend auch nur Arkader befanden (ibid.). Es folgt die 
Aufzählung der Städte, welche έπείθοντο οί Άρκάδες zu diesem Synoikismos (8, 
27, 3 f.) . Schließlich erfahren w i r anläßlich der Schwierigkeiten, die sich i m ein­
zelnen bei diesem Synoikismos ergaben, daß er auf einem δόγμα des κοινόν be­
ruhte (8, 27, 5)30 und daß dementsprechend auch οί Άρκάδες seine Ausführung 
gegenüber den Trapezuntiern zu erzwingen versuchten (8, 27, 6). Die oben (S. 61) 
bereits besprochene Datierung beschließt diesen Gründungsbericht, der i n sich 
konsequent und abgeschlossen ist und den arkadischen Bund als alleinigen Ur­
heber der Gründung von Megalopolis bezeichnet. Eine Anzahl anderer Erwähnun­
gen des Synoikismos bei Pausanias stützt diesen Befund.81 

Der demgegenüber, wie eben erwähnt, deutlich als Einschub in den Gründungs­
bericht zu erkennende Passus bei Pausanias 8, 27, 2 bringt zunächst gar keine 
zusätzliche Nachricht, sondern die Behauptung, daß Epameinondas mi t Recht 
Oikist der Stadt genannt werden könne.32 Dem w i r d als Begründung hinzuge­
fügt, er habe die Arkader zu diesem Synoikismos angeregt (έπεγείρας) und eine 
thebanische Elitetruppe von 1000 Mann unter Führung des Pammenes zum Schutz 

30 Terminologisch präziser Paus. 6, 12, 8: ΰπό . . . τοϋ Άρκάδων κοινού δόγμα. Aus 
dieser Angabe, die unmittelbar mit der Liste der synoikisierten Gemeinden verbunden ist, ist 
u. E. der Schluß berechtigt, daß auch diese Liste aus dem Bundesbeschluß von Pausanias 
übernommen worden ist; vgl. dazu zuletzt HEJNIC (oben Anm. 20) 34 f. - dazu vgl. noch 
die aus Polybios übernommene Angabe (vgl. Pol. 4, 77, 10) bei Liv. 32, 5, 5: (Aliphera) una 
... ex iis, quae ad condendam Megalen polin ex concilio Arcadum contributae forent. Ge­
rade dann ist es aber keine „list of die Arcadian communities whose inhabitants emigrated 
to the newly founded Megalopolis" (HEJNIC 34; Kursive von uns), sondern deren Über­
siedlung beschlossen worden war; vgl. dazu noch unten S. 75 mit Anm. 83. 

31 Vgl. Paus. 4, 28,1; 6,12, 8; 7, 6, 8; 8, 26, 5; 8,33,1. 
32 Vgl. dagegen für Messene Paus. 9, 14, 5: οικιστής Μεσσηνίοις τοις νϋν Επαμεινών­

δας, und zu seiner dortigen Verehrung E. SWOBODA, RE 5 (1905) 2689 f., sowie zur Frage 
der Oikisten für Megalopolis unten S. 79 ff. 
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vor möglichen Störmanövern der Spartaner geschickt. Offenbar der gleiche Pam-
menes w i r d auch an anderer Stelle (Diod. 15, 94, 2) als Führer eines thebanischen 
Aufgebotes nach Megalopolis genannt, als die Megalopoliten selber i m Jahre 361 
v. Chr. Hilfe von Theben gegen diejenigen ihrer Landsleute anforderten, die aus 
dem Polisverband wieder ausscheiden woll ten. Zwar sollen ihm bei dieser Gele­
genheit 3000 Hopli ten und 300 Reiter unterstellt gewesen sein, aber der Ver­
dacht liegt zunächst einmal nahe, daß diese Nachricht auf die frühere Zeit über­
tragen worden ist.33 

Dagegen überliefert Pausanias eine persönliche M i t w i r k u n g des Epameinondas 
nicht allein an dieser Stelle. Allerdings - und w o h l bezeichnenderweise - stehen 
die anderen Belege nicht i n irgendeinem Zusammenhang mi t Megalopolis und 
den Arkadern, sondern immer mi t der Biographie des Epameinondas. In dem 
bekannten Exkurs über die großen Männer Griechenlands34 w i r d die Bedeutung 
des Epameinondas u . a. dadurch gekennzeichnet, daß er και πόλεσιν ουκ άφανέσι, 
Μεσσήνη και Μεγάλη πόλει τη Άρκάδων, λογιμωτέραν την Ελλάδα έποίησεν (8, 
52, 4).35 Und in dem weiteren Exkurs, den Pausanias anläßlich der Erwähnung 
der Statue des Epameinondas i n Theben ganz dessen Bios gewidmet hat (9 ,13 -
15), werden ihm auf dem Feldzug in die Peloponnes vom Jahre 370/69 v. Chr. 
zugeschrieben: die Zusammenführung der Mantineier i n ihrer alten Stadt, die 
Überredung der Arkader, ihre unbedeutenden Städte aufzugeben, und die Grün­
dung von Megalopolis (9,14,4) sowie - nach dem Angriff auf Sparta - die Grün­
dung von Messene (9,14, 5). 

Schon hierbei können w i r eine deutliche Steigerung beobachten.30 Wichtig scheint 
uns aber die Verankerung dieser Nachrichten i m Bios des Epameinondas zu sein. 
Dadurch w i r d u. E. nahegelegt, daß sie letztlich auf das Epigramm am Standbild 
des Epameinondas zurückgehen, das Pausanias 9,15, 6 überliefert hat:37 

ήμετέραις βουλαΐς Σπάρτη μεν έπείρατο δόξαν, 
Μεσσήνη δ' ιερή τέκνα χρόνφ δέχεται· 

Θήβης δ' δπλοισιν Μεγάλη πόλις έστεφάνωται, 
αυτόνομος δ' Ελλάς πασ1 έν έλευθερίη. 

Β. N I E S E hat darauf hingewiesen (oben Anm. 19, S. 533 f.), daß bei einer wahr­
scheinlichen Aufzählung dieser Taten in ihrer zeitlichen Reihenfolge die Grün-

33 Vgl. dazu bereits BELOCH, Griech. Gesch. III1,186 Anm. 2. 
34 Vgl. dazu O. REGENBOGEN, RE Suppl. 5 (1956) 1043. 
35 Die Zusammenstellung der beiden συνοικισμοί - allerdings ohne die Erwähnung des 

Epameinondas - auch Pol. 4,33,7. 
36 Die Mitwirkung des Epameinondas am Synoikismos von Mantineia wird heute -

soweit wir sehen - nirgendwo mehr vertreten; vgl. etwa SWOBODA, RE 5,2687. 
37 Zu dem Epigramm vgl. H I T Z I G - BLÜMNER (oben Anm. 18) 434. Ganz im Sinne dieses 

Epigramms ist Epameinondas wahrscheinlich von den boiotischen Historikern verherr­
licht worden; vgl. dazu etwa F. KIECHLE, Messenische Studien. Untersuchungen zur Ge­
schichte der messenischen Kriege und der Auswanderung der Messenier, Kallmünz 1959, 73. 
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dung von Megalopolis nach der von Messene anzusetzen sei. Aber darüber hinaus 
ist hier, wie w i r meinen, stricto sensu bei der Erwähnung von Megalopolis weder 
von einer Tat des Epameinondas noch von der Gründung von Megalopolis die 
Rede. Ήμετέραις βουλαΐς (Ζ. 1) werden Θήβης δπλα (Ζ. 3) gegenübergestellt; 
und wenn in einer Ehreninschrift für Epameinondas auch an seine Verantwor­
tung als Boiotarch für die militärischen Unternehmungen gedacht werden soll, 
so ist hier jedenfalls nicht i n gleicher Weise sein unmittelbares Wirken gemeint 
wie in den beiden ersten Zeilen. Was w i r d aber schließlich in Z . 3 konkret aus­
gesagt? B. N I E S E hat bei στεφανόω offenbar an eine Bedeutung „ m i t einer Mauer 
umgeben" gedacht.38 Eine solche Bedeutung ist aber, wenn w i r recht sehen, nicht 
überliefert und sogar unwahrscheinlich, wenn noch i m zweiten nachchristlichen 
Jahrhundert τείχεσιν έστεφάνωσεν gebraucht wi rd . 3 9 Z u Recht haben deshalb w o h l 
L I D D E L L - SCOTT (S. ν. στεφανόω) die Stelle unseres Epigramms mi t diesem Zeug­
nis wie auch etwa mi t πεδία έστεφάνωνται ορεσιν (Hippokr. Aer. 19) i n eine 
Reihe gestellt. Das bedeutet aber, daß hier vom Schutz der Stadt Megalopolis 
durch die thebanischen Waffen die Rede ist. Das kann bei der Gründung gesche­
hen sein. Eine Aussage über den Urheber der Gründung w i r d damit aber nicht 
gemacht, Epameinondas als Urheber i m Gegensatz zur Gründung von Messene 
auch nicht nahegelegt. 

Dieses Ergebnis stimmt mi t dem Befund aller anderen Quellen überein, die über 
die hervorstechenden Taten des Epameinondas berichten: 

1. Die erste und vierte Zeile des Epigramms werden mitunter verbunden wie in 
der Überlieferung eines eigenen Ausspruchs des Epameinondas: totam Graeciam 
Lacedaemoniis fugatis liberavi.i0 

2. Dieser eigene Ausspruch rühmt ihn auch nicht der Gründung Messenes, son­
dern ihrer Wiederherstellung41 und entspricht damit ebenfalls dem Epigramm. 
Diese Tat w i r d auch sonst in unterschiedlichen Versionen überliefert, die bis 
hin zur Angabe über eine Gründung von Messene reichen.42 

3. Die unterschiedlichen Aussagen über die Taten des Epameinondas gegenüber 
Megalopolis bzw. den Arkadern, die nach dem Vorangehenden wohl ebenfalls 

38 Er befindet sich damit in Übereinstimmung mit Stephanus, Thes. Ling. Graec, s. v. 
στεφανόω; vgl. auch J .G .FRAZER, Pausanias' Description of Greece I , New York 1965, 463: 
„And, thanks to Thebe's weapons, Megalopolis was girt with walls". Eine solche Ab­
leitung von στέφανος, στεφάνη = Mauer wäre jedoch singular. 

39 Dion. Perieg. 1006 (MÜLLER, GGM I I p. 166). Zu der hier angenommenen Bedeutung 
vgl. bereits BELOCH, Griech. Gesch. III1,186 Anm. 2. 

40 Corn. Nep. Epam. 5, 6; vgl. auch ibid. 8, 4 und zu den Parallelen KIECHLE, a. a. O. 56. 
73. Vgl. auch Din. 1, 73, der in seiner Aufzählung der έργα - allerdings der Thebaner ins­
gesamt - dem Epigramm fast ebenso nahekommt wie Plut. reg. et imp. apophth. 194 B. 

41 Vgl. Com. Nep. Epam. 8,5 und dazu ebenfalls KIECHLE, a. a. O. 
42 Vgl. Din. 1, 73; Diod. 15, 66,1; Plut. Pelop. 24. Ages. 34. reg. et imp. apophth. 194 B; 

Paus. 4, 27, 5; 8,52, 4; 9,14,5. 
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auf das Epigramm zurückgeführt werden können, machen deutlich, daß dessen 
dritte Zeile offenbar unterschiedlicher Interpretation fähig war. Zunächst scheint 
uns nicht ohne Bedeutung zu sein, daß eine Angabe hierüber i n den eigenen 
Aussprüchen des Epameinondas fehlt und damit — wie i m Epigramm - eine 
unmittelbare M i t w i r k u n g offenbar nicht behauptet werden soll.43 Sonst aber 
lesen wi r , daß Epameinondas 'Αρκάδας αυτόνομους έποίησεν (Din. 1, 73), oder 
daß er und Pelopidas auf dem Feldzug von 370/69 v. Chr. πασαν . . . Άρκαδίαν 
είς μίαν δύναμιν συνέστησαν (Plut. Pelop. 24).4 'a 

Wenn w i r recht sehen, beschränken sich die zusammenfassenden Würdigungen 
des Epameinondas eben auf diese Punkte. Sie verraten damit u . E. ihre Herkunft 
von der Ehreninschrift, die Epameinondas nach seinem Tode von seiner Vater­
stadt gesetzt wurde. Wie auf ihr eine Hilfe der thebanischen Truppen unter seiner 
Führung für Megalopolis und damit für die Arkader mehr angedeutet als aus­
geführt war, so haben Spätere daraus vornehmlich auf die „Förderung der Bun­
desbestrebungen der Arkader" geschlossen44 und damit w o h l das Richtige ge­
troffen. Die Nennung von Megalopolis konnte aber auch zu der Annahme führen, 
Epameinondas sei an ihrer Gründung in irgendeiner Form beteiligt gewesen. In 
der Tat ist nicht ganz auszuschließen, daß der i m Epigramm erwähnte Schutz der 
neuen Stadt auf die Abordnung eines Truppenkontingents unter Pammenes zu 
beziehen ist; die vage Formulierung, die w o h l bewußt gewählt wurde (vgl. unten 
Anm. 141), unterstützt eine solche Deutung allerdings nicht (vgl. oben S. 64f.) . Auf 
jeden Fall dürfte deutlich geworden sein, daß die am weitesten gehende Ausle­
gung der dritten Epigrammzeile bei Pausanias durch den Text nicht mehr gedeckt 
ist. Nicht Epameinondas hat Megalopolis gegründet oder seine Gründung veran­
laßt, sondern die Arkader und d. h . der arkadische Bund. 

Der Anlaß der Gründung von Megalopolis ist durch die Festlegung der Ur­
heber, vor allem aber des Datums bestimmt, und es liegt nahe, den Grund für 
diesen Synoikismos i m Wunsch der Arkader nach Abwehr gegenüber neuen spar­
tanischen Angriffen zu sehen, nachdem sie, auf sich gestellt und ohne die Unter­
stützung der Thebaner, die Überlegenheit Spartas in dem — für Sparta — tränen­
losen Krieg zu spüren bekommen hatten. Tatsächlich stimmen die Quellen hierin 
auch überein: Genau diese Situation trifft Diodor mi t der Angabe (15, 72,4) , daß 
sie aus Furcht vor den Einfällen der Lakedämonier die Stadt gegründet hätten. 

43 Bezeichnenderweise hebt auch Paus. 9, 15, 6 bei seiner Zusammenfassung des Epi­
gramminhalts den „ruhmredigen Vers" - so H I T Z I G - BLÜMNER (oben Anm. 18) 206 - nicht 
hervor. 

43" Vgl. dazu Plut. reg. et imp. apophth. 194 Β: συντάξαι δέ και συναγαγεΐν είς ταύτόν 
'Αρκάδας. In diesen Zusammenhang gehört wahrscheinlich auch die Nachricht über das 
Zusammenwirken von Arkadern und Thebanern bei der Gründung von Megalopolis bei 
Diog. Laert. 3, 23; vgl. dazu unten Anm. 116 f. 

44 So J. KAERST, Geschichte des Hellenismus I 3 , Leipzig-Berlin 1927 ( = Nachdr. Darm­
stadt 1968), 135. Vgl. auch bereits SWOBODA, RE 5,2705. 
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Pausanias aber erweist selbst nachträglich die Richtigkeit der vorstehend ge­
wonnenen Beurteilung seiner abweichenden Angaben über Datum und Urheber, 
wenn er als Grund Stärkung - υπέρ ισχύος (8, 27,1) - der bisher schwachen 
Städte - υπό ασθενείας αφανεστέρας45 - angibt und das Vorb i ld von Argos für 
den Entschluß zur Gründung gerade in der Gefahr von Seiten Spartas sieht, der 
Argos vor dem eigenen Synoikismos ausgesetzt gewesen sei (8, 27,1). Der Furcht 
entspricht nicht selten der Haß, und dieser war es, der die Angehörigen der zum 
Synoikismos aufgerufenen Gemeinden ihre Heimat verlassen ließ (8, 27, 3). 

Entsprechen damit die in den Quellen angegebenen Gründe für den Synoikis­
mos auch ganz dem Anlaß der Gründung, so bleibt doch zu fragen, ob ein solches 
Vorhaben einer plötzlichen Schockwirkung zugeschrieben werden darf oder ob 
andererseits sich die Arkader ihres thebanischen Verbündeten nicht sicher waren, 
mi t dem sie noch ein Jahr vor der Gründung gemeinsam vor Sparta gestanden 
hatten. Hier war in der Verbindung der Peloponnesier mi t den Thebanern doch 
Stärke, ja Überlegenheit gegenüber Sparta manifestiert worden, die die Furcht 
nicht vol l gerechtfertigt erscheinen läßt - wenn auch die Arkader am meisten 
gefährdet waren. Eine An twor t auf diese Fragen kann nur i n der Entwicklung 
des Verhältnisses zwischen dem arkadischen Bund und Theben gesucht werden. 

Da die Ereignisse der Zeit um die Gründung des arkadischen Bundes oft unter­
sucht und dargestellt worden sind,46 glauben wi r , uns mi t einer stichwortartigen 
Aufführung der wichtigsten hierzu erforderlichen Fakten aus der kurzen Ge­
schichte des arkadischen Bundes begnügen zu dürfen:47 

371 κοινή ειρήνη in Athen4 8 - die arkadischen Städte nehmen selbständig und 
unverbunden teil .4 9 

45 Paus. 6, 12, 8. Das gleiche Argument auch mit der Gründung durch Epameinondas 
verbunden Paus. 9,14, 4. 

46 Aus jüngster Zeit vgl. vor allem J. WISEMAN, Epaminondas and the Theban Inva­
sions, Klio 51, 1969, 177ff.; J . R O Y , Arcadia and Boeotia in Peloponnesian Affairs, 370-
362 B. C , Historia 20, 1971, 569 ff. Deren von BELOCH, Griech. Gesch. I I I 1,172 ff., abwei­
chende chronologische Ansätze haben wir im Folgenden nicht berücksichtigt: Zur Datie­
rung des 2. Feldzuges des Epameinondas in die Peloponnes durch WISEMAN auf 368 (statt 
369) vgl. bereits BEISTER (unten Anm.57) 98 Anm.3; ROY, a.a.O. 593 Anm. 119a. Für 
die Datierungen des Kongresses in Theben auf 367 (statt 366) und des 3. Feldzuges Epa­
meinondas' auf 366 (statt 367) beruft sich ROY, a. a. O. 592 auf Τ. Τ. Β. RYDER, Koine 
Eirene. General Peace and Local Independence in Ancient Greece, London 1965, 171 f., 
dessen Argumente gegen BELOCH uns nicht überzeugen können. 

47 Auf mögliche Vorläufer des Bundes und die eventuelle spätere Wiedervereinigung ist 
hier verständlicherweise nicht eingegangen; vgl. dazu jetzt LARSEN, a. a. O. 

48 Xen. Hell. 6, 5,1 = Staatsvertr. I I 270, in dessen Kommentar die Auffassung, daß „der 
Friede gegen Theben" gerichtet gewesen sei, dem Quellenzeugnis allerdings nicht ent­
spricht. Xenophon hätte sich bei seiner antithebanischen Einstellung das schwerlich ent­
gehen lassen; vgl. dazu MEYER, Gesch. d. Altert. V 409. 

49 Xen. Hell. 6,5,3 nennt als Teilnehmer am Eid die Mantineier. 
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370 Frühjahr.50 Synoikismos von Mantineia - unter Protest Spartas, aber mit 
Hilfe einiger arkadischer Städte und Elis' (Xen. Hel l . 6, 5, 3-5). 

Sommer. Gründung des arkadischen Bundes51 - verbunden mi t einem Bür­
gerkrieg in Tegea und erfolgreichem Eingreifen Mantineias zugunsten 
der demokratischen Richtung (Xen. He l l . 6 , 5 ,7 -9 ; Diod . 15, 59, 2 f.). 

Herbst. Strafexpedition Spartas gegen Mantineia52 - mi t Feldzug der M a n -
tineier unter Lykomedes als στρατηγός των Άρκάδων gegen Orchome-
nos (Xen. He l l . 6,5,13 f.; Diod . 15,62,2) . 
Bündnis des arkadischen Bundes mi t Argos und Elis (Diod. 15,62,3) . 
Gesandtschaft der Verbündeten nach Athen mi t Hilfsgesuch gegen Sparta 
(Diod. 15, 62, 3; Dem. 16,12.19). 
Bündnis zwischen Boiotien und dem arkadischen Bund mi t seinen Ver­
bündeten.53 

Feldzug des arkadischen Bundes gegen Heraia (Xen. Hel l . 6 ,5 ,22) . 
370/69 1. Feldzug des Epameinondas in die Peloponnes54 — zusammen mi t den 

Verbündeten Einfall in Lakonien, Befreiung Messeniens und renovatio 
von Messene.55 

369 Frühjahr. Bündnis zwischen Athen und Sparta (Staatsvertr. I I 274). 
Angriff des arkadischen Bundes unter dem Strategen Lykomedes auf Pel-
lene(Diod. 15,67,2) . 

50 LARSEN, a. a. O. 183, setzt den Beschluß zum Synoikismos noch in den Herbst 371 v. 
Chr. 

51 Vgl. Staatsvertr. I I 272. Trotz unterschiedlicher Quellenaussagen kann als gesichert 
gelten, daß die Initiative zur Gründung von Mantineia und dessen Politiker Lykomedes -
nicht Tegeate, wie Diod. 15, 59, 1 - ausging; vgl. BELOCH, Griech. Gesch. I I I 1, 184; I I I 2, 
169; BUSOLT - SWOBODA (oben Anm. 22) 1401. 1406; MEYER, Gesch. d. Altert. V 410 f.; C. 
CALLMER, Studien zur Geschichte Arkadiens bis zur Gründung des arkadischen Bundes, 
Lund 1943, 106; LARSEN, Repr. Gov. 74; ders., Gr. Fed. St. 183. - Über den Umfang des 
Bundes zu dieser Zeit sind wir nicht im einzelnen unterrichtet: „alle Arkader, außer den 
Orchomeniern und den Heraiern" bei BENGTSON, ZU Staatsvertr. I I 272, ist gewiß zu hoch 
gegriffen; vgl. dazu etwa die Λεπρεαται bei Xen. Hell. 6, 5, 11, sowie allgemein jetzt 
LARSEN, Gr. Fed. St. 184. 

52 Xen. Hell. 6, 5, 10-21; Diod. 15, 59, 4; 62, 1-3. Von Arkadera kämpften dabei auf 
spartanischer Seite Orchomenos, Heraia und Lepreon. 

53 Vgl. Staatsvertr. I I 273. Die Beschränkung auf den arkadischen Bund wird zunächst 
zwar durch das Subjekt bei Diod. 15, 62, 3 (οι Άρκάδες) nahegelegt. Aber neben dem 
Zusatz παραλαβόντες Άργείους τε και 'Ηλείους zeigen die Anleihe Thebens in Olympia 
(Xen. Hell. 6, 5, 19) sowie die feste Koalition in den folgenden militärischen Unternehmun­
gen, daß sich das Bündnis zugleich auch auf diese Staaten erstreckte; vgl. dazu bereits 
SWOBODA, RE 5, 2687; BELOCH, Griech. Gesch. I I I 1, 176 f.; MEYER, Gesch. d. Altert. V 
411 f. 

54 Vgl. Xen. Hell. 6, 5, 22-32. 50; Diod. 15, 62, 4-63, 1; 63, 3-65, 6; 67, 1. Die Verbün­
deten der Thebaner waren hierbei Arkader, Argiver und Eleier. 

55 Zur renovatio - άνασώσεσϋαι bei Paus. 4,26,3 - vgl. KIECHLE (oben Anm. 37). 
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Sommer. 2. Feldzug des Epameinondas in die Peloponnes56 - auf Auffor­
derung durch die vereinigten Arkader, Argiver und Eleier (Diod. 15, 68, 

1)· 
Herbst. Prozeß gegen Epameinondas in Theben.57 

369/8 Erste Schwierigkeiten i n der thebanisch-peloponnesischen Koali t ion -
ausgehend vom arkadischen Staatsmann Lykomedes.58 

368 Sommer. Feldzug der Thebaner i n Thessalien (Diod. 15, 71 ,2-7) . 
Einzelunternehmungen des arkadischen Bundes zusammen mi t den Ar -
givern und Messeniern in der Peloponnes.59 

Tränenloser Feldzug Spartas gegen Arkadien.60 

368/7 Gründung von Megalopolis. 
367 Sommer. 3. Feldzug des Epameinondas in die Peloponnes - δπως μάλλον 

σφίσι κα ι οί Άρκάδες και ol άλλοι σύμμαχοι προσέχοιεν τον νοΰν.βι 

Anklage der Arkader gegen Epameinondas in Theben (Xen. Hel l . 7 , 1 , 
43). 

Herbst.62 Reskript des Großkönigs (Pelopidasfrieden) - i n dem in den 
Grenzstreitigkeiten zwischen dem arkadischen Bund und Elis zugunsten 
von Elis entschieden wurde.63 

366 Aineas von Stymphalos Stratege des arkadischen Bundes (Xen. Hel l . 7, 
3 ,1) . 

Sommer. Kongreß in Theben - auf dem die Angriffe des Lykomedes gegen 
die Thebaner zu dem Vorwur f führten, ώς διαφθείροι το συμμαχικόν, 
und sein und der übrigen arkadischen Gesandten Abzug nicht unwesent­
lich zum Scheitern beitrug.64 

56 Vgl. Xen. Hell. 7,1,15-22; Diod. 15, 68,1-70,1. 
57 Vgl. nach BELOCH, Griech. Gesch. I I I 2, 247 ff.; MEYER, Gesch. d. Altert. V 424, zum 

sogenannten zweiten Prozeß jetzt H . BEISTER, Untersuchungen zu der Zeit der thebani-
schen Hegemonie, Diss. München 1970,105 ff. 

58 Vgl. Xen. Hell. 7, 1, 22-26 - vor allem mit der Forderung, κατά μέρος ήγεϊσθαι (24) 
- und dazu MEYER, Gesch. d. Altert. V 421 f. 

59 Vgl. BELOCH, Griech. Gesch. I I I 1, 184 f.; MEYER, Gesch. d. Altert. V 422, dazu noch 
die Unterstützung des demokratischen Umsturzes in Sikyon bei Xen. Hell. 7, 1, 44 f. 

60 Vgl. Xen. Hell. 7, 1, 28-32, sowie oben Anm. 23. Bis auf die Mitwirkung der Argiver 
(vgl. Xen. Hell. 7 ,1 , 35) waren die Arkader hierbei isoliert. 

61 Xen. Hell. 7, 1, 41; vgl. auch Diod. 15, 75, 2, sowie SWOBODA, RE 5, 2694; MEYER, 
Gesch. d. Altert. V 433. Im Gegensatz zum Vorjahr waren Arkader, Thebaner, Argiver 
und Eleier im Herbst dieses Jahres bei Unternehmungen gegen Phleius wieder verbunden 
(Xen. Hell. 7,2, 1-9; vgl. auch Diod. 15,75,3). 

62 Vgl. zum Datum MEYER, Gesch. d. Altert. V 432 Anm. 2. 
63 Vgl. Staatsvertr. I I 282, zu der betreffenden Klausel nach Xen. Hell. 7, 1, 38 MEYER, 

Gesch. d. Altert. V 432. 
64 Vgl. Xen. Hell. 7, 1, 39, sowie BELOCH, Griech. Gesch. I I I 1, 189, vor allem zum 

Datum, während nach dem Text die Angriffe des Lykomedes nicht allein in der Zumutung, 
„auf Triphylien zu verzichten", begründet zu sein scheinen. 
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Bündnis zwischen Athen und dem arkadischen Bund - auf Anregung des 
Lykomedes (Staatsvertr. I I284) . 

365-364 Kämpfe des arkadischen Bundes gegen Sparta und das mi t diesem ver­
bündete Elis - Erfolge gegen Elis, die zur Gründung der Pisatis und zur 
gemeinsamen Leitung des Festes in Olympia führten.65 

363/2 Zwistigkeiten i m arkadischen Bund wegen der olympischen Tempelgel­
der — bei denen Mantineia und Tegea jeweils die führende Rolle einer 
Partei übernahmen, und Spaltung des Bundes entsprechend dieser Kon­
stellation.66 

Aus dieser Übersicht w i r d deutlich, daß man sich in Mantineia nicht von vorn­
herein auf Theben stützen wollte. Unter dem Schutze der von Athen veranlaßten 
κοινή ειρήνη haben die Mantineier ihren Synoikismos durchgeführt und darauf 
den arkadischen Bund gegründet. Athen ist deshalb auch zunächst um Hilfe gegen 
Sparta angerufen worden, und erst, als es sich weigerte, ging der arkadische Bund 
zusammen mi t seinen peloponnesischen Verbündeten ein Bündnis mi t Theben 
ein. Die Erfolge gegenüber Sparta i m Winterfeldzug 370/69 v. Chr., die durch 
die Gründung Messenes gekrönt werden konnten,67 gaben dieser Koal i t ion gewiß 
Auftrieb. Aber schon als sich unmittelbar darauf beim zweiten Feldzug des Epa-
meinondas in die Peloponnes die erhofften schnellen Erfolge nicht einstellten, 
kam es zu Schwierigkeiten zwischen den Bündnern, die von den Arkadern ihren 
Ausgang nahmen. Hierbei kann es nicht allein um die Sicherung gegenüber spar­
tanischer Vormundschaft gegangen sein, da sich auch zu dieser Zeit die Arkader 
einer Gefahr von dieser Seite nicht zu versehen brauchten. Es scheint uns deshalb 
von Bedeutung zu sein, wenn Xenophon bei dieser Gelegenheit feststellt, daß 
έμεγαλύνοντο οί Άρκάδες und ihre Erfolge sie zu dem Glauben geführt hätten, 
sie seien die κράτιστοι - w o h l auf der Peloponnes (7 ,1 ,24f . ) . Damit stimmt es 
überein, daß es auch nicht allein zu Mißhelligkeiten zwischen ihnen und den 
Thebanern kam, deren absolutem Führungsanspruch sie sich nicht beugen w o l l ­
ten, sondern ebenso zur Feindschaft von Seiten Elis', auf dessen altes Gebiet der 
arkadische Bund - gleichsam in der Nachfolge Spartas - übergegriffen hatte. I n 
gleicher Weise wirkte bei der Verschärfung der Spannungen in den folgenden 
Jahren offenbar zusammen, daß die Arkader einmal Gleichberechtigung mi t The­
ben verlangten,68 zum anderen gerade auch ihre eigenen Expansionsbestrebungen 
durch das Übergewicht Thebens gefährdet sahen.69 

85 Vgl. BELOCH, Griech. Gesch. I I I 1, 201 ff.; MEYER, Gesch. d. Altert. V 451 f.; BENGT-
SON, Griech. Gesch. 284. 

66 Vgl. BELOCH, Griech. Gesch. I I I 1, 204f.; MEYER, Gesch. d. Altert. V 452ff.; LARSEN, 
Gr. Fed. St. 189 ff. 

67 Vgl. zur Beteiligung der Arkader an der Gründung Paus. 4, 27, 6, zur Beteiligung der 
Argiver Paus. 4, 26, 7. 

M Vgl. dazu neben der Forderung in Anm. 58 die Anklage vom Sommer 367 (oben S. 
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Für die Zeit unmittelbar vor der Gründung von Megalopolis war jedenfalls 
nicht nur der arkadische Bund bestrebt, sich auch gegenüber Theben selbständig 
zu stellen, sondern umgekehrt verhielten sich deshalb auch die Thebaner gegen­
über den Arkadern ύποφθόνως και ούκέτι φιλικώς;70 und die Schlappe, die diese 
gegenüber den Spartanern in dem tränenlosen Feldzug erlitten, soll jene - wie die 
Eleier - kaum weniger gefreut haben als die Spartaner selbst.71 

Tatsächlich konnten also die Arkader gerade zur Zeit der Gründung von Me­
galopolis ihrer thebanischen Bundesgenossen nicht unbedingt sicher sein, und 
Furcht vor neuen spartanischen Einfällen ist daher von ihrer Situation her ein 
plausibles M o t i v für den Synoikismos. 

Soweit führen die Untersuchungen eigentlich nur zu dem Ergebnis B. NIESES 
zurück, der ebenfalls i m Zusammenhang mi t der Datierung herausgestellt hat, 
die Quellen besagten „nur , daß die Arkader durch die Gründung der neuen Stadt 
ihre Macht stärken und sich insonderheit gegen die Lakedämonier besser schützen 
woll ten",7 2 davon daß „die neue Stadt zur Hauptstadt des neuen arkadischen Bun­
des bestimmt" gewesen sei oder eine ähnliche übergeordnete Funktion habe er­
füllen sollen, könne keine Rede sein. M a n müßte dann die Namengebung als 
Euphemismus auffassen: Gerade aus der Furcht geboren, habe man die Schutz­
gründung in der Verlängerung des Eurotastales ,Große Stadt' benannt und ihr 
einen dem Namen entsprechenden Mauerring gegeben — oder besser umgekehrt: 
M a n habe die eigene Furcht durch eine großzügige Anlage zu beschwichtigen ver­
sucht, der dann nach dem äußeren Eindruck der Name zugefallen sei. Der Gegen­
satz, den w i r anfangs zwischen Anspruch und Wirklichkeit herauszustellen ver­
suchten, hätte damit bereits i n der Absicht ihrer Gründer gelegen. 

Wenn das auch überspitzt erscheinen mag, so befriedigt das zunächst gewon­
nene Resultat für den Grund zum Synoikismos nicht allein der Namengebung 
wegen nicht. Gerade die chronologische Aufstellung zeigt, daß sich an dem 
φρόνημα der Arkader, an dem Thebaner und Eleier schon frühzeitig Anstoß ge­
nommen hatten,73 auch nach der Niederlage gegenüber Sparta nichts geändert 
hat. Sie traten der Hegemonialmacht weiterhin i n einem Selbstbewußtsein ent­
gegen, durch das sie selbst den Bruch der Symmachie riskierten,74 und sie erziel­
ten, obwohl sich Elis und Sparta verbündet hatten, i n den Jahren 365 und 364 
v. Chr. erstaunliche außenpolitische Erfolge. Neben dem M o t i v der Furcht scheint 

70), die mit großer Wahrscheinlichkeit durch die maßvollen Regelungen des Epameinondas 
in den achaiischen Städten bestimmt wurde (vgl. SWOBODA, RE 5, 2695), sowie das Auf­
treten des Lykomedes im Sommer 366 in Theben (oben S. 70). 

«o Vgl. zum Herbst 367 oben S. 70 mit Anm. 63. 
70 Xen. Hell. 7, 1, 26; dort auch die Kennzeichnung des Verhaltens der Eleier gegenüber 

den Arkadern als δυσμενώς. 
71 Vgl. Xen. Hell. 7,1,32. 
72 NIESE (oben Anm. 19) 534; das folgende Zitat S. 528. 
73 Vgl. Xen. Hell. 7,1, 32, sowie bereits ibid. 7 ,1 , 23. 
74 Vgl. zum Kongreß in Theben oben S. 70 zum Jahre 366. 
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uns deshalb in diesem Selbstbewußtsein ein weiteres berücksichtigt werden zu 
müssen, das u. E. in den Quellen noch anklingt. W i r haben oben (S. 67 f.) bereits 
auf die übereinstimmenden Nachrichten Diodors und Pausanias' über den Grund 
zum Synoikismos i n Furcht und Stärkung gegenüber Sparta hingewiesen. 'Υπέρ 
ισχύος bei Pausanias (8, 27,1) steht aber in einem doppelten Bezug, wenn die 
anschließenden Erwägungen über Argos zum Ergebnis führen, daß die dortige 
Stadtvergrößerung einmal zu größerer Furchtlosigkeit gegenüber Sparta geführt, 
den Argivern aber zugleich ες τους περιοίκους ισχύν verliehen habe (ibid.). Ge­
wiß ist das „nur eine Betrachtung",75 aber sie entspricht den etwa gleichzeitigen 
Erwägungen, die Xenophon Lykomedes von Mantineia zuschreibt (Hell . 7 , 1 , 
23 f.), und dem tatsächlichen Verhalten der Arkader i n dieser Zeit so sehr, daß 
es uns gerechtfertigt erscheint, den "Willen zur Abwehr gegen Sparta und einen 
Herrschaftsanspruch auf der Peloponnes zugleich als Gründe des arkadischen 
Bundes für einen Synoikismos anzunehmen, denen sie i n der Namengebung der 
,Großen Stadt' Ausdruck verliehen haben. 

W i r d mi t diesen Gründen, wie w i r meinen, auch ein Anspruch deutlich, den 
die Arkader mi t der Gründung von Megalopolis erhoben, so ist damit doch ein 
,Programm' noch nicht gewonnen, das über den Machtanspruch hinaus dem ar­
kadischen Bund eine ideologische Grundlage zu geben vermochte und auch von 
der griechischen Umwelt akzeptiert werden konnte. Zunächst mag es müßig er­
scheinen, einem solchen Programm nachzuspüren, das bisher lediglich in der M o ­
derne aus dem Namen einer Stadt erschlossen worden ist (vgl. oben A n m . 3). Ein 
solches Vorhaben gewinnt jedoch an Bedeutung, wenn Pausanias Grund zu der 
Mit te i lung hatte, Megalopolis sei im, μεγίσταις των Ελλήνων έλπίσιν gegründet 
worden.76 Tatsächlich scheint uns dafür die Überlieferung der Gründung i m Mar­
mor Parium zu sprechen. Zwar gil t das Interesse seines Autors ganz allgemein 
auch der „foundation of various cities",77 aber gerade dann zeigt die Tatsache, 
daß er zwischen der Zeit der Kolonisation und der Alexanders d. Gr. allein die 
Gründung von Megalopolis der Aufnahme für wert erachtete, daß er ihr eine 
besondere Bedeutung zumaß. Sie gehört damit offenbar zu den Ereignissen, die 

75 NIESE (oben Anm. 19) 534 f., der diese Betrachtung dem Pausanias selbst zuschreiben 
wil l . Vgl. jedoch zum Beispiel von Argos für den arkadischen Bund bereits K U H N (oben 
Anm. 24) 223 sowie jetzt GSCHNITZER (oben Anm. 28) 68 ff., zu den alten Verbindungen 
zwischen Argos und Mantineia auch CALLMER (oben Anm. 51) 70 f., 92 ff. 

76 Paus. 8, 33, 1. Bei ihm ist allerdings nicht auszuschließen, daß eine solche Formu­
lierung von der Beurteilung der Taten des Epameinondas auf diese Gründung übertra­
gen worden ist; vgl. dazu Paus. 8,52,4, und oben S. 65. 

77 T O D , Gr. Hist. Inscr. I I S. 312; dort auch das folgende Zitat. Für die Bedeutung, die 
durch den Verfasser des Marmor Parium dieser Gründung beigemessen wurde, spricht u. 
E. auch, daß daneben die Gründung von Messene, die - etwa nach MEYER, Gesch. d. 
Altert. V 416 - „Sensation in ganz Hellas" machte, nicht aufgenommen wurde. 
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„permanent value" in der griechischen Welt beanspruchen durften. Von daher 
scheint es uns gerechtfertigt zu sein, die spärlichen Quellen auch über die Gründe 
für den Synoikismos hinaus nach dem möglichen Programm für diese Gründung 
zu befragen - wenn w i r uns auch bewußt sind, daß hierbei über Hypothesen kaum 
hinauszugelangen ist. 

Handelte es sich zuletzt vornehmlich darum, den Betrachtungen und Erwägun­
gen, die i n den Quellen überliefert werden, Hinweise auf die Einstellung der Ar­
kader bzw. der maßgebenden Staatsmänner ihres Bundes zu entnehmen, so ist jetzt 
zu fragen, ob und wieweit aus den überlieferten Tatsachen Anhaltspunkte über 
das hinter ihnen stehende Programm zu gewinnen sind. Dabei muß es sich vor­
nehmlich um die Tatsachen der Gründung selbst handeln, aber bei dem zu ver­
mutenden und auch bereits beobachteten Zusammenhang mi t der Gründung des 
arkadischen Bundes78 können auch die für diese überlieferten Fakten nicht außer 
acht gelassen werden. 

Wenn auch heute mitunter von „einem riesenhaften Synoikismos" gesprochen 
wi rd , 7 9 so differieren unsere Quellen in ihren Angaben über den Umfang der 
Zusammensiedlung doch ebenso wie in denen über das Datum: 40 πόλεις bei Pau-
sanias (8, 27, 3 f.) stehen 20 κώμοα bei Diodor (15,72,4) gegenüber. Unterschied­
liche Lösungen zur Erklärung dieser Differenz sind wiederholt angeboten wor­
den.80 Sie haben alle mi t der Schwierigkeit zu kämpfen, daß uns das Schicksal der 
meisten kleinen Gemeinden, die Pausanias aufzählt, unbekannt bleiben muß.81 

Vor allem aber berücksichtigen sie u. E. die Aussagekraft der Angabe des Pau­
sanias nicht. Eine vollständige Liste von 39 kleinen Gemeinden, die noch dazu 

78 Scharf getrennt werden - soweit wir sehen - die Gründung des Bundes und die von 
Megalopolis lediglich von K U H N (oben Anm. 24) 224. 

79 BENGTSON, Griech. Gesch. 280, ausgehend davon, daß nach den Angaben des Pau­
sanias „mindestens ein Drittel Arkadiens" in der Stadt zusammengefaßt wurde, MEYER, 
Gesch. d. Altert. V 420; vgl. auch BUSOLT - SWOBODA (oben Anm. 22) 1403. 

80 Abgesehen davon, daß entsprechend dem Textzustand bei Paus, aus ihm unterschied­
liche Zahlen - 39 bei BUSOLT - SWOBODA (oben Anm. 22) 1402; BENGTSON, Griech. Gesch. 
280, 48 bei H . FRANCOTTE, La polis grecque. Recherches sur la formation et l'organisation 
des cites, des ligues et des confederations dans la Grece ancienne, Paderborn 1907, 115; 
K E I L (oben Anm. 22) 311 - entnommen werden, werden die unterschiedlichen Zahlen bei 
Paus, und Diod. vor allem durch eine Zeitdifferenz erklärt - sei es, daß wie bei NIESE 
(oben Anm. 19) 541, und ihm folgend H I T Z I G - BLÜMNER (oben Anm. 18) 207; HILLER, RE 
15,131 f., die Zahl von 40 Gemeinden bei einer ,Neugründung' (vgl. oben Anm. 27) erreicht 
worden sein soll oder sogar erst unter Antipater bzw. im 3. Jh. v. Chr. nach BELOCH, 
Griech. Gesch. I I I 1, 186 Anm. 2; I I I 2, 172. Gerade hierbei wird aber der Wortlaut des 
Pausanias und damit der Quellenwert seiner Nachricht - „presumably epigraphic in its 
first stage", HEJNIC (oben Anm. 20) 75 und selbst nach NIESE, a. a. O. 540, „ in letzter Hand 
einer Urkunde entnommen" - nicht berücksichtigt. 

81 Zur Lage und zu den Schicksalen der einzelnen Gemeinden vgl. vor allem H I T Z I G -
BLÜMNER (oben Anm. 18) 207 ff.; KAHRSTEDT (oben Anm. 8) 139 ff.; HEJNIC (oben Anm. 
20) lOff. [s. Korr.-Zusatz] 
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genau nach ihrer landschaftlichen oder bisherigen staatsrechtlichen Zuordnung 
aufgeschlüsselt sind,82 kann von Pausanias nur einer Quelle entnommen worden 
sein. N u n haben w i r bereits (oben S. 64 mi t A n m . 30) darauf hingewiesen, daß 
sich eine Nachricht über den Beschluß des arkadischen Bundes zur Gründung von 
Megalopolis i n unseren Quellen, vor allem bei Pausanias, erhalten hat. M a n w i r d 
daher in der Annahme kaum fehlgehen, daß die Liste der πόλεις bei Pausanias 
eben auf diesen Bundesbeschluß zurückgeht.83 Das bedeutet aber, daß hiermit 
nichts darüber ausgesagt w i r d , welche Gemeinden tatsächlich in Megalopolis zu­
sammengeschlossen wurden, sondern lediglich etwas über den durch Bundesbe­
schluß festgelegten und damit beabsichtigten Umfang der Neugründung. Pausa­
nias macht das auch selbst ganz deutlich: Er sagt nämlich lediglich, daß diese 
Städte έπείθοντο οι Άρκάδες zum Synoikismos (8, 27, 3). Zwar fährt er fort, το 
. . . άλλο Άρκαδικόν habe sich dem Bundesbeschluß gefügt, fügt aber gleich hinzu, 
daß wenigstens vier Gemeinden sich geweigert hätten (8, 27, 5). Aus dem Folgen­
den w i r d dann klar, daß bezeichnenderweise allein i m Bereich der Aigytis und 
Skiritis, der den Spartanern abgenommenen Gebiete,84 die beabsichtigte Um­
siedlung vollständig durchgeführt werden konnte, während in allen übrigen Be­
reichen Ausnahmen gemacht werden mußten und die staatliche Selbständigkeit 
eines Teiles der zum Synoikismos bestimmten Gemeinden in späteren Quellen 
bestätigt wi rd . 8 5 

I m Zusammenhang dieser Untersuchung ist nicht von Belang, wie viele Ge­
meinden synoikisiert wurden, entscheidend ist, daß der Beschluß des arkadischen 
Bundes zur Gründung von Megalopolis eine - offenbar erheblich - größere A n ­
zahl an Gemeinden vorsah, als dann tatsächlich i n der Neugründung zusam­
mengeschlossen wurden, daß also Anspruch und Wirklichkeit bereits bei der 
Gründung nicht zur Deckung gebracht werden konnten. Hierbei läßt sich, wie 
wir meinen, auch der Grund für den Gegensatz, für die mangelnde Verwirklichung 
des Anspruchs erkennen. 

Von den vier πόλεις, deren "Widerstand gegen den Synoikismos Pausanias aus­
drücklich erwähnt, lagen wenigstens drei - Tr ikolonoi , Lykosura und Trapezus -
dem neuen städtischen Mit te lpunkt von allen zum Synoikismos vorgesehenen, 

82 Έκ Μαινάλου - έκ Εύτρησίων (8, 27, 3) - παρά Αίγυτών καΐ Σκιριτών (vgl. NIESE 
[oben Anm. 19] 540 Anm. 1) - Παρρασίων - έκ Κυνουραίων των έν 'Αρκαδία - έκ τών 
συντελούντων ές "Ορχομενόν - Τρ'υιολις ονομαζόμενη (8, 27,4). 

83 Vgl. vor HEJNIC (oben Anm. 30) bereits PLASSART (oben Anm. 22) 63 (für die Oiki-
sten), 64 (für die Städteliste); MEYER, Gesch. d. Altert. IV 421 Anm. 1; CALLMER (oben 
Anm. 51) 16. Wie bei der hier vorgetragenen Interpretation „sollten" die bei Pausanias 
aufgeführten Gemeinden „nach dem Bundesbeschluß an dem Synoikismos teilnehmen" 
nach BUSOLT - SWOBODA (oben Anm. 22) 1402. 

84 Vgl. oben Anm. 82, sowie BELOCH, Griech. Gesch. I I I 2,172; MEYER, Gesch. d. Altert. 
V414. 

85 Vgl. nach K U H N (oben Anm. 24) 226 ff., BELOCH, Griech. Gesch. I I I 2, 171, sowie oben 
Anm. 81. 
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größeren Gemeinden am nächsten.8' Ihre Bürger waren damit für eine Umsied­
lung geradezu prädestiniert, und man sollte auch ihr Interesse an einer solchen 
erwarten, wenn die Furcht vor Sparta das Hauptmotiv für die Neugründung war. 
Gerade ein solches Interesse scheint aber gefehlt zu haben. Pausanias wechselt 
hier - wahrscheinlich bewußt — die Terminologie: Nicht ihre alten πόλεις wollten 
sie gegenüber der Neugründung wahren, sondern sie wehrten sich, τά άστη τα 
αρχαία έκλιπεΐν.87 Dieser Widerstand war so erbittert, daß er - offenbar in zwei 
Städten - nur mi t Gewalt gebrochen werden konnte (8, 27, 5), daß die Bürger von 
Trapezus auswanderten, soweit sie nicht niedergemetzelt worden waren, den Bür­
gern von Lykosura aber, die sich in den Tempel der Demeter und Despoina ge­
flüchtet hatten, ihr bisheriges Wohnrecht belassen werden mußte.88 Der Wider­
stand war offenbar auch nicht auf diese vier Städte beschränkt und hat fortge­
dauert, wenn nach der Schlacht von Mantineia die Autonomiebestimmungen der 
neuen κοινή ειρήνη (Staatsvertr. I I 292) von einem offenbar nicht unerheblichen 
Tei l der Bürger von Megalopolis als Anlaß zu einem Dioikismos genommen wur­
den, der wiederum nur unter Einsatz militärischer Machtmittel rückgängig gemacht 
werden konnte.89 

Als Parallele für einen solchen Widerstand gegen einen Synoikismos hat E. K U H N 
Tieion angeführt, das sehr bald nach der Zusammenlegung von vier Gemeinden 
der pontischen Herakleia zur neuen Stadt Amastris von dieser Verbindung wieder 
abgefallen ist.90 Während es sich dabei aber um den Widerstand gegen einen herr­
scherlichen Befehl handelte, an dem die betroffenen Gemeinden selbst nicht mit­
gewirkt hatten, ist die Situation bei der Gründung von Megalopolis insofern eine 
andere, als hier der Synoikismos offiziell von der Gesamtheit der Arkader aus­
ging (oben S. 64ff.). Gerade die Parallele zeigt dann, daß i m arkadischen Bund in 
dieser Frage nicht nur kein allgemeiner Konsens bestand, sondern daß sich οί 
Άρκάδες und damit der arkadische Bund91 mi t seinen Organen der Legislative -

86 Das gilt mit Ausnahme von Oresthasion und Thoknia, auf deren bisherigem Gebiet 
wahrscheinlich die Neugründung angelegt wurde; vgl. dazu K U H N (oben Anm. 24) 235. 
Lykaia war wahrscheinlich durch das bisherige Territorium von Lykosura von Megalopolis 
getrennt; vgl. zur Lage CALLMER (oben Anm. 51) 17. 

87 Paus. 8, 27, 5. Trotz der wörtlichen Obersetzung ist dieser Unterschied zum politisch­
rechtlichen Aufgehen der bisherigen Gemeinden in der Neugründung von K U H N (oben 
Anm. 24) 230 ff. nicht erkannt worden. 

88 Vgl. Paus. 8,27, 6. Zu Lykosura vgl. MEYER, RE13 (1927) 2431. 
89 Vgl. Diod. 15, 94, 1-3, der deutlich auf die Gründung zurückverweist, vgl. 1: αί περι-

οικοίσαι πόλεις μετωκισμέναι και δυσχερώς φέρουσαι την έκ της πατρίδος μετάστασιν, 
3: περί τον συνοικισμόν των πόλεων . . . ταραχή. Hierbei erfolgte der Einsatz der thebani-
schen Truppen unter Pammenes (vgl. oben S. 64 f.), der τών πολισμάτων α μέν έκπορϋή-
σας, α δε καταπληξάμενος zur Rückkehr nach Megalopolis zwang (3). 

90 K U H N (oben Anm. 24) 273 f., aufgrund von Strab. 12, 544. 
91 Zur offiziellen Bezeichnung des arkadischen Bundes vgl. BUSOLT - SWOBODA (oben 

Anm. 22) 1405. 
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βουλή und μύριοι92 - und der Exekutive - dem στρατηγός93 - unter dem weit­
reichenden Einfluß einer Gruppe befanden, die ihre Ziele auch gegen den Wil len 
der Betroffenen durchzusetzen vermochte. Die führende Rolle der beiden alten 
Rivalen Mantineia und Tegea, vor allem aber Mantineias mi t seinem Staatsmann 
Lykomedes, der offenbar erster Stratege des arkadischen Bundes wurde, bei der 
Begründung dieses Bundes ist allgemein anerkannt.94 W i r werden daher in diesem 
Kreis die Verantwortlichen für den Bundesbeschluß zur Gründung von Megalo­
polis um so eher suchen können, als die mangelnde Beteiligung dieser arkadischen 
Städte am Synoikismos den Widerstand der anderen, betroffenen zu erklären ver­
mag. Weitere Stützen für eine solche Hypothese werden sich noch finden (S. 79 ff.). 

Natürl ich kann unter dem Einfluß der maßgeblichen Männer und ihres A n ­
hanges in der Versammlung des arkadischen Bundes, i n der dieser Beschluß ge­
faßt wurde, eine Minderheit überstimmt worden sein.95 Die Ausdrucksweise des 
Pausanias (oben S. 75) legt aber die Annahme nahe, daß erst die Durchführung 
des Synoikismos in der konkreten Form der Zusammensiedlung der hierfür vor­
gesehenen Gemeinden auf entschiedenen Widerstand der Betroffenen gestoßen 
ist. Ist das richtig, so muß weiterhin jedenfalls mi t der Möglichkeit gerechnet 
werden, daß diese Form der Durchführung des Bundesbeschlusses selbst nicht 
beschlossen war. Eine solche Möglichkeit w i r d zur Wahrscheinlichkeit, wenn w i r 
auch die Aussage des Pausanias ernst nehmen, daß die Arkader die vorgesehenen 
Gemeinden überredet (oder: überzeugt) hätten, πατρίδας σφίσιν ούσας έκλιπεϊν 
(8 ,27,3) ; denn auch diese Maßnahme ist sinnvollerweise erst nach dem Bundes­
beschluß vorstellbar.96 

Damit stoßen w i r auf einen weiteren Widerspruch zwischen Anspruch und W i r k ­
lichkeit, der es uns vielleicht ermöglicht, dem ,Programm' näher zu kommen. 

92 Vgl. vor allem SIG 183 = T O D , Gr.Hist .Inscr. i l 132, 2 ff. Stellung und Funktion 
der hier genannten δαμιοργοί (Ζ. 9) sind zu wenig geklärt, als daß sie eindeutig zugeord­
net werden könnten; vgl. T O D , a. a. O., S. 100; LARSEN, Repr. Gov. 73; ders., Gr. Fed. St. 
187. 

93 Die Paus. 8, 27, 5 f. genannte Exekution gegen die widerstrebenden Gemeinden ist 
nur durch Bundestruppen, die der Leitung des Strategen unterstanden, vorstellbar; zu der 
starken Stellung des Exekutivorgans vgl. BUSOLT - SWOBODA (oben Anm. 22) 1409; LARSEN, 
Repr. Gov. 73 f. 

94 Vgl. bereits oben Anm. 51, sowie M I L L E R , RE 13, 2299; BÖLTE, RE 14,1324, zu Lyko­
medes' Stellung als erster Stratege nach Diod. 15, 62, 2 - Wiederwahl wahrscheinlich Diod. 
15, 67, 2 - MEYER, Gesch. d. Altert. V 410 f.; LARSEN, Gr. Fed. St. 188 Anm. 1. Die Initiative 
des Lykomedes bei der Gründung von Megalopolis wurde nach BURY (vgl. oben S. 59) be­
sonders hervorgehoben von BUSOLT - SWOBODA (oben Anm. 22) 1401; LARSEN, a. a. O. 186. 

95 Vgl. jedoch zum entscheidenden Einfluß von ,Gruppen' - hier in der attischen Demo­
kratie - die Bemerkungen von SCHAEFER, Probleme (oben Anm. 3) 397. 

98 Auch hier wird bezeichnenderweise terminologisch nicht von συνοικίζειν, sondern 
von έκλιπεϊν, nicht von πόλεις, sondern von πατρίδες gesprochen; vgl. für die Athener die 
Bezeichnung der ländlichen ο'ικίαι und Ιερά als πάτρια bei Thuc. 2,16,2. 

http://Gr.Hist.Inscr.il
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Συνοικισμός bedeutet - im staatsrechtlichen Bereich97 - wörtlich gewiß die räum­

liche Vereinigung bisher getrennter Wohnsitze in einer Siedlung; ebenso unbe­

streitbar ist aber auch, daß - daneben oder allein - der „politisch-rechtliche Vor­

gang" des „Aufgehens mehrerer Poleis in einer Polis" von den Griechen in glei­

cher Weise bezeichnet wurde.98 Ein arkadischer Bundesbeschluß, der - nach Pau-

sanias - den Synoikismos von 39 Gemeinden99 in einer neu zu gründenden Με­
γάλη πόλις vorsah, machte sicherlich Umsiedlungen erforderlich. Er implizierte 
aber nicht für alle diese Gemeinden von vornherein, daß ihre Bewohner insgesamt 

ihre Wohnsitze in die Neugründung verlegen mußten, sondern lediglich, daß sie -

um mit Thukydides (2,15, 2) zu reden - in Zukunft gezwungen waren, μιςί πόλει 
. . . χρήσθαι, d. h. im einzelnen: Politische Organe gab es hinfort nur noch in der 
Neugründung, nur dort konnten die Bürger der bisher getrennten Gemeinden 

auch ihren politischen Rechten und Pflichten genügen. 

Die erst folgende ,Überredung' der betroffenen arkadischen Gemeinden und die 

energische Weigerung einiger dieser Gemeinden, umzusiedeln, machen es wahr­

scheinlich, daß der Bundesbeschluß in dieser, den Griechen geläufigen Form jeden­

falls ausgelegt werden konnte. Ein wirklicher Interessengegensatz zwischen leiten­

den Persönlichkeiten des Bundes aus Ostarkadien und den betroffenen südwest­

arkadischen Gemeinden ergab sich zudem erst bei der Frage der Zusammensied­

lung. Der arkadische Bund war auf der Grundlage geschlossen worden, daß δ τ ι 
νικφη εν τω κοινφ, τοϋτο κΰριον είναι και των πόλεων.100 Auch für bisher selb­

ständige πόλεις konnte sich daher durch das rechtliche Aufgehen in einem neuen 
Gemeinwesen nichts Wesentliches ändern. Anders bei der Umsiedlung: Der Synoi­

kismos von Megalopolis als „eine militärische Schutzmaßnahme" gegen Sparta101 

lag vornehmlich im Interesse der ostarkadischen Städte. Sie waren immer wieder 

letztlich das Ziel spartanischer Angriffe gewesen. Sie wollten daher den Sparta­

nern den Weg aus dem Eurotastal nach Arkadien verlegen und sich selbst zugleich 

in einer ,Großen Stadt' eine Vorkämpferin schaffen.102 Dagegen waren die Be-

07 Vgl. zur Bedeutung im privaten Bereich „living together, wedlock" LIDDELL - SCOTT, 
s. v. 

98 Vgl. V. EHRENBERG, Der Staat der Griechen2, Zürich-Stuttgart 1965, 30, in Nachfolge 
von KUHN (oben Anm. 24) 160ff.; FRANCOTTE (oben Anm. 80) 105 f.; KEIL (oben Anm. 22) 
310; BUSOLT, Griechische Staatskunde I (HAW IV 1, 1, 1), München 1920, 156. Anders 
jetzt GSCHNITZER, Lexikon der Alten Welt, s. v. 

99 Es handelt sich wenigstens bei einem Teil dieser Gemeinden um πόλεις, so daß die 
Annahme einer Sonderstellung, die EHRENBERG, a. a. O., diesem Synoikismos (neben 
Mantineia) zuweist, nicht berechtigt ist. 

100 Xen. Hell. 6, 5, 6, als Absicht für die Gründung des Bundes, aber wahrscheinlich auch 
in ähnlicher Form bei Gründung des Bundes übernommen. Vgl. weiterhin Diod. 15, 59, 1: 
έξουσ'ιαν εχειν περί πολέμου και ειρήνης βουλεύεσθαι. 

101 Vgl. dazu oben S. 67 f. Zitat bei EHRENBERG, a. a. O. 
102 Yg]_ p0j_ 2, 48, 1: διά το παρακειμένους ττ| Λακεδαίμονι προπολεμεΐν των άλλων. 

Vgl. zum Folgenden KUHN (oben Anm. 24) 231, mit der Feststellung, daß die Zusammen­
siedlung „im Widerstreit mit den natürlichen Bedingungen" gestanden habe. 
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wohner der kleinen Gemeinden rund um das Becken von Megalopolis durch die 
Berglage ihrer bisherigen Siedlungen vor spartanischen Angriffen besser geschützt 
als in der Neugründung. 

Diese Hypothese über einen Gegensatz innerhalb des arkadischen Bundes und 
den Grund für einen solchen Gegensatz in der Form der Durchführung eines 
Bundesbeschlusses, die diesem ursprünglichen Beschluß nicht vo l l entsprach, findet 
u. E. eine Stütze in einer weiteren Nachricht, die w i r hierüber besitzen. Ebenso 
wie die Liste der Gemeinden, die in Megalopolis zu einer neuen πόλις vereinigt 
werden sollten, hat Pausanias mi t großer Wahrscheinlichkeit auch die Liste der 
Oikisten dem Bundesbeschluß entnommen (vgl. oben A n m . 83): je zwei Bürger 
aus Mantineia, Tegea, Kleitor, Mainalos und Parrhasien (8, 27, 2). Die Vertreter 
von Mantineia und Tegea führen diese Liste an, durch eine rhetorische Wieder­
holung ihrer Namen werden aber noch besonders die Mantineier und unter ihnen 
Lykomedes hervorgehoben.103 Das bestätigt die besondere Bedeutung, die diesen 
ostarkadischen Städten und vor allem Lykomedes beim Zustandekommen des 
Beschlusses über die Gründung von Megalopolis zukam, und berechtigt uns, in 
dem Kreis um Lykomedes104 die eigentliche Führung des arkadischen Bundes in 
dieser ersten Zeit seines Bestehens zu sehen. 

Die zehn Männer, die durch den arkadischen Bund gewählt wurden, werden 
heute allgemein vorwiegend als eine Kommission zur technischen Durchführung 
des Synoikismos und nur „gleichsam als Gründer" der neuen πόλις betrachtet.105 

Für eine solche Kommission gibt es aber, wenn w i r recht sehen, i m griechischen 
Altertum kein Vorbi ld . „Der Gründer war derjenige, der den religiösen A k t vo l l ­
zog, ohne den eine Stadt nicht sein konnte".106 Oikisten konnten daher nicht 
durch eine technische Kommission ersetzt werden, da ihre Aufgabe konstitutiv für 
die Gründung einer Stadt war; und das galt bis i n die Zeit des Hellenismus, in 
der die kultische Verehrung der Herrscher durch Städte nicht selten auf deren 
Funktion als Oikisten gegründet war.107 Pausanias bestätigt das für Megalopolis: 

103 Vgl. dazu nach HILLER, IG V2 , S. X V I I f., BUSOLT - SWOBODA (oben Anm. 22) 1401 
Anm. 1, sowie H I T Z I G - BLÜMNER (oben Anm. 18) 206 f. 

104 Vgl. bereits oben Anm. 94. Der als Oikist genannte Proxenos aus Tegea ist dagegen 
mit dem demokratischen Führer dieser Stadt (Xen. Hell. 6, 5, 7) nicht identisch; vgl. NIESE 
(oben Anm. 19) 531 f. 

105 K U H N (oben Anm. 24) 224, gegen die Auffassung der älteren Literatur S. 225 f.; 
vgl. jetzt BUSOLT - SWOBODA (oben Anm. 22) 1401; MEYER, Gesch. d. Altert. V 420; L A R -
SEN, Gr. Fed. St. 185. 

106 FUSTEL DE COULANGES, Der antike Staat. Studie über Kultus, Recht und Einrichtun­
gen Griechenlands und Roms. Übers, v. P. WEISS, Berlin-Leipzig 1907,164. 

107 Vgl. CHR. HABICHT, Gottmenschentum und griechische Städte2 (Zetemata 14), Mün­
chen 1970, 200 ff. An zeitgenössischen Zeugnissen vgl. zur Verehrung des Epameinondas 
als Oikist von Messene oben Anm. 32 und zur Heroenverehrung Euphrons in Sikyon etwa 
F. TAEGER, Charisma. Studien zur Geschichte des antiken Herrscherkultes I , Stuttgart 1957, 
155. 
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Wenn er i n seinem Einschub in die Gründungsgeschichte behauptet, „Epameinon-
das könne wohl mi t Recht Oikist der Stadt genannt werden", da er die Anregung 
gegeben und ein Truppenkontingent abgestellt habe (oben S. 64f.), so w i r d damit 
deutlich, daß nicht Epameinondas Oikist war, sondern die Gruppe von zehn M ä n ­
nern, die dazu - von der arkadischen Bundesversammlung — gewählt waren. 

Daß damit auch für die Gründerkommission von Megalopolis die allgemeinen 
Grundsätze galten, die für Oikisten überliefert sind, w i r d möglicherweise wenig­
stens für zwei ihrer Mitglieder bestätigt. Denn wie Oikisten generell selbst Bürger 
der von ihnen gegründeten Städte wurden,108 so waren auch Hieronymos und 
Eukampidas εκ Μαινάλου später Megalopoliten.109 Dabei ist nicht auszuschließen, 
daß sie aus Gemeinden des mainalischen Territoriums stammten, die politisch­
rechtlich ohnehin in der neuen Stadt aufzugehen bestimmt waren.110 Ihr beson­
deres Ansehen, das sie für die Wahl als Oikisten qualifizierte, spricht aber eher 
dafür, daß sie zuvor Bürger der πόλις Mainalos waren und damit einer Gemeinde 
angehörten, die von Pausanias nicht unter den Teilnehmern am Synoikismos ge­
nannt w i r d . 

Waren diese zehn Männer damit nicht allein ,gleichsam' Gründer, sondern hat­
ten die vollen Funktionen von Oikisten nach geläufiger griechischer Vorstellung, 
so ergeben sich aus ihrer Wahl Aufschlüsse über die Absicht, die mi t dem Syn­
oikismos verfolgt wurde. Bei der staatlichen Bestellung von Oikisten wurde offen­
bar besonderer Wert darauf gelegt, daß diese Bürger der Gemeinden waren, aus 
denen die Neusiedler stammten. Daher nominierte jede Stadt einen Oikisten, wenn 
sich „zwei gleichberechtigte Staaten zur Anlegung einer Pflanzstadt" vereinigten;111 

und als Thur io i als gesamthellenische Kolonie begründet wurde, bestellte man als 
Oikisten zehn Männer, die wahrscheinlich den größten griechischen Städten ent­
stammten.112 Auch für die Gründung von Megalopolis ist dann zu folgern, daß 

los Ygj d a 2 u v o r allem die Nachricht über den Gebrauch des Ethnikon durch Hieron von 
Syrakus bei Pind. Pyth. 1, und dazu BUSOLT - SWOBODA (oben Anm. 22) 1266 Anm. 6. 

ίο» Vgl. zu ihrer Kennzeichnung als Verräter an der griechischen Sache, die sich mit gro­
ßer Wahrscheinlichkeit auf die frühzeitige Annäherung von Megalopolis an Philipp I I . von 
Makedonien bezieht (vgl. HILLER, RE 15, 132; BELOCH, Griech. Gesch. I I I 1, 539 f.; F. R. 
WÜST, Philipp I I . von Makedonien und Griechenland in den Jahren 346 bis 338, München 
1938, 25 f.), Dem. 18, 295, sowie zum Ethnikon Μεγαλοπολίτης Harpocr., s.v. 'Ιερώνυ­
μος, und dazu K U H N (oben Anm. 24) 236 Anm. 88. 

110 Auszuschließen ist jedoch die Ansicht, nach der die Mainalier immer wieder als 
„Stammgemeinde" - „Staatsverband" bei BUSOLT (oben Anm. 98) 147, Anm. 2 - gleich 
den Eutresiern, Parrhasiem und Kynouriern angesehen werden; vgl. BUSOLT - SWOBODA 
(oben Anm. 22) 1396; BELOCH, Griech. Gesch. I I I 2, 171. Dagegen unterscheidet Paus. 
8,27, 3 f. (vgl. oben Anm. 82) terminologisch und macht damit deutlich, daß die von ihm 
unter εκ Μαινάλου aufgeführten Gemeinden κώμαι der πόλις Mainalos waren. Vgl. zur 
πόλις Mainalos jetzt HEJNIC (oben Anm. 20) 29. 

111 BUSOLT - SWOBODA (oben Anm. 22) 1266 Anm. 1. 
112 Vgl. zur Herkunft der Oikisten vor allem Phot., s. ν. Θουριομάντεις, und dazu BUSOLT, 

Griechische Geschichte bis zur Schlacht bei Chaeroneia I I I 1, Gotha 1897 ( = Nachdr. 
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die zehn gewählten Oikisten aus den ostarkadischen πόλεις ebenso wie aus Süd­
west- und Nordarkadien Repräsentanten des Gebietes darstellen sollten, aus dem 
man Bürger für die neue Stadt zu gewinnen hoffte. Entsprechend dieser Absicht 
war der Bundesbeschluß über die Gründung vielleicht mi t einem Aufruf an alle 
Arkader verbunden, sich an dem Synoikismos - i n der konkreten Form einer Z u ­
sammensiedlung - zu beteiligen, wie das gerade auch für Thur io i überliefert ist.113 

Wie hier ein panhellenisches Unternehmen verwirklicht werden sollte, so entsprang 
dann der Entschluß zur Gründung von Megalopolis einem panarkadischen Pro­
gramm, und namentlich deshalb erscheint es uns berechtigt, auch nach dem Z u ­
sammenhang mi t der Gründung des arkadischen Bundes zu fragen. 

Die heute geläufige Kennzeichnung von Megalopolis als Hauptstadt des arka­
dischen Bundes beruht i m wesentlichen auf der Angabe des Pausanias, er habe 
dort τοΰ βουλευτηρίου θεμέλια vorgefunden: δ τοις μυρίοις έπεποίητο Άρκάδων 
έκαλεϊτο δε από τοΰ άναθέντος Θερσίλιον (8, 32,1). Diese Kennzeichnung konnte 
auch in der Moderne nicht in Abrede gestellt werden, da sie durch die Ausgra­
bungen bestätigt worden ist.114 Wenn trotzdem Megalopolis die Eigenschaft einer 
Hauptstadt abgesprochen worden ist, wei l die μύριοι in der kurzen Zeit des Be­
stehens des arkadischen Bundes w o h l gar nicht in Megalopolis getagt hätten,115 

so w i r d damit wiederum nur ein weiterer Gegensatz zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit dieser Stadt aufgezeigt. Da es uns hier darum geht, das Programm 
für die Gründung zu eruieren, scheint es uns wichtig zu sein, daß - soweit w i r 
sehen - nichts gegen die Angabe des Pausanias und damit dagegen spricht, daß 
das Thersilion in Megalopolis mi t der Absicht erbaut wurde, der arkadischen 
Bundesversammlung der μύριοι als regelmäßiger Tagungsort zu dienen. 

Hildesheim 1967), 531 Anm. 3. W. DITTENBERGER, Z. St., hat in dieser Zehnerkommission 
γεωνόμοι wie in SIG 67, 6 f., sehen wollen, R. WERNER, Chiron 1, 1971, 57, „ein Kolle­
gium von Apoikisten, die ein Opfer für die Kolonie darzubringen haben", wie ibid., Z. 3 ff., 
obwohl über deren Zahl gerade nichts ausgesagt wird. Aber nur durch ihre Stellung als 
Oikisten ist der Streit in Thurioi verständlich, wem die Ehre des Oikisten zukommen solle 
{Diod. 12, 35, 3). Wie in Thurioi ist möglicherweise auch in Megalopolis diese Frage gelöst 
worden; denn das άγαλμα Apolls vor dem τέμενος des Zeus Lykaios mitten auf dem 
Markt von Megalopolis (Paus. 8,30,2f.) ist wahrscheinlich an der Stelle errichtet, an 
der sonst dem Oikisten Heroenverehrung zuteil wurde. 

113 Ähnlich hat den Synoikismos bereits E. CURTIUS, Griechische Geschichte I I I , Berlin 
1867, 325, beurteilt. Vgl. als Parallele für Thurioi Diod. 12,10,4: (Αθηναίοι) κοινο-
ποιοΰμενοι την άποικίαν τψ βουλομένω μετέχειν της αποικίας, aber auch schon für 
Ennea Hodoi Thuc. 4, 102, 2: 'Αθηναίοι . . . εποίκους μύριους σφών τε αυτών καϊ των 
άλλων τον βουλόμενον πέμψαντες (Hinweis bei SCHAEFER, oben Anm. 3, 417). 

114 Zum Ausgrabungsbefund vgl. H I T Z I G - BLÜMNER (oben Anm. 18) 230 f.; M C D O N A L D 
(oben Anm. 22) 200 ff., sowie zur Ableitung einer ,Hauptstadt' aus diesem Befund vor 
allem BUSOLT - SWOBODA (oben Anm. 22) 1407; LARSEN, Gr. Fed. St. 186 f. Ebenso wie 
das Thersilion war auch das Theater für den Bund bestimmt nach Paus. 2,27,5: Ά ρ ­
κάδων τό έν Μεγάλη πόλει. 

115 So vor allem NIESE (oben Anm. 19) 535, und dazu bereits oben S. 72. 
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Der Charakter dieser Bundesversammlung und damit zugleich des arkadischen 
Bundes ist auch in der letzten zusammenfassenden Darstellung über die ,Greek 
Federal States' durch J. Α . Ο L A R S E N (vgl. o. Anm. 1) noch unklar geblieben, ob­
wohl einige Jahre zuvor bereits H . SCHAEFER (vgl. o. A n m . 3, vor allem S. 420 ff.) 
eine fundierte Lösung angeboten hat. Aufgrund seiner weitgespannten Untersu­
chungen über den Begriff der πόλις μυρίανδρος konnte er wahrscheinlich machen, 
daß „die arkadischen ,Zehntausend' als eine Idealziffer zu verstehen sind", die 
sich „aus den Voraussetzungen einer Staatsordnung" erkläre, „deren Zustande­
kommen mi t dem Wechsel von der Aristokratie zu einer maßvollen Demokratie 
und der mi t ihm sich vollziehenden Übertragung des Beschlußrechtes an die V o l l ­
bürgerschaft des Bundes wesensmäßig verbunden war".116 Er konnte ferner zeigen, 
daß w i r entgegen der bisherigen Auffassung, welche die arkadische Bundesverfas­
sung aus Boiotien ableitete, Grund haben, der Mit te i lung Plutarchs zu folgen, daß 
Piaton den Arkadern einen seiner Schüler gesandt habe διακοσμήσοντα την πολι-
τείαν.117 

Diese letzte Nachricht hat bereits H . SCHAEFER mi t anderen Zeugnissen über 
eine Verbindung Athens mi t Mantineia in Beziehung gesetzt. Es bleibt noch hinzu­
zufügen, daß es Lykornedes von Mantineia kurz vor seiner Ermordung gelungen 
ist, ein Bündnis zwischen Athen und dem arkadischen Bund zustande zu br in­
gen,118 und damit w i r d auch hier wieder die führende Rolle Mantineias und seines 
Politikers Lykornedes innerhalb des arkadischen Bundes in der ersten Zeit seines 
Bestehens bestätigt. Darüber hinaus zeigt die eigenständige Bestimmung des V o l l -

116 A. a. O. 423. Zu μύριοι als Idealzahl vgl. bereits J. BURCKHARDT, Griechische Kul­
turgeschichte I , Darmstadt 1956, 73. Allgemein ist bisher aus der Bezeichnung der Bun­
desversammlung bereits gefolgert worden, daß hiermit ein „gemäßigter Zug" der grund­
sätzlich demokratischen Verfassung zum Ausdruck gebracht werde (BUSOLT - SWOBODA 
1406), daß sie „suggests some property qualification" (TOD, Gr. Hist. Inscr. I I , S. 100), 
oder daß sie „associated with moderate oligarchies" sei (LARSEN, Gr. Fed. St. 194). Das 
Untersuchungsergebnis SCHAEFERS gewinnt noch größeres Gewicht durch die Nachricht 
bei Diog. Laert. 3,23, Piaton habe sich als Gesetzgeber verweigert in der Erkenntnis, 
ίσον εχειν ού θέλοντας (vgl. dazu Anm. 117). 

117 Plut. adv. Col. 32 C, bei SCHAEFER, a. a. O. 424. MEYER, Gesch. d. Altert. V 490, 
hat dabei an die „Verfassung von Megalopolis" gedacht, weil er die Nachricht mit Pam-
phile bei Diog. Laert. 3,23 (Άρκάδες και Θηβαίοι πάλιν ο'ικίζοντες παρεκάλουν αυτόν 
νομοθέτην ό δέ μαθών ϊσον εχειν ού θέλοντας ούκ έπορεύθη) u. Ε. zwar zu Recht kom­
binierte, aber dabei den Zusammenhang dieser Aussage mit der Einrichtung der μύριοι 
im arkadischen Bund nicht genügend berücksichtigte (vgl. vorh. Anm.). Zur Erklärung 
der Nennung von Megalopolis vgl. oben Anm. 43°. Den Unterschied zur boiotischen 
Verfassung in der starken Stellung des στρατηγός hat bereits LARSEN, Repr. Gov. 73 f., 
gesehen, aber trotzdem allgemein am boiotischen Vorbild festgehalten; vgl. dens., Gr. 
Fed. St. 187 f. 

118 Vgl. Staatsvertr. I I 284, und dazu oben S. 71 zum Jahre 366 v. Chr. 
119 Vgl. zu den μύριοι (oben Anm. 116) als einer Bezeichnung, „die zugleich beweist, 

daß das Vollbürgerrecht begrenzt war", jetzt E. MEYER, Einführung in die antike Staats­
kunde, Darmstadt 1968,115. 
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Bürgerrechts innerhalb des Bundes,119 daß die Konstituierung eines Einheitsstaates 
der Arkader intendiert war, unter dem die πόλεις keine wesentliche Rolle mehr 
spielen sollten.120 Das Untersuchungsergebnis H . SCHAEFERS entspricht damit ge­
nau der Kennzeichnung durch Xenophon (vgl. o. S. 78 mi t A n m . 100) und dem 
Tite l der Aristotelischen Verfassung als ή κοινή Άρκάδων πολιτεία.121 Aber auch 
an den überlieferten Tatsachen kann diese Auffassung verifiziert werden: Durch 
Bundesorgane wurde die Proxenie verliehen, die daraufhin wahrscheinlich Gült ig­
keit für jede einzelne arkadische πόλις besaß,122 und i n Delphi wurden in den 
dortigen Rechnungsurkunden i m Jahre 363 v. Chr. lediglich Άρκάδες geführt, 
während nach der Spaltung des Bundes seit 361 v. Chr. die Zahlenden nach ihren 
einzelnen Städten eingetragen sind.123 

Was bedeutete für einen solchen arkadischen Einheitsstaat der Beschluß zu einer 
Stadtgründung, die i n ihren Mauern den regulären Versammlungsort des höch­
sten Beschlußorgans des Staates beherbergen sollte? Gewiß nicht die Absicht, den 
neuen Einheitsstaat auch in einer πόλις zusammenzufassen; denn es gibt nicht nur 
keinerlei Überlieferung über einen Plan, die bisherigen πόλεις - vor allem Mant i -
neia und Tegea — in der neuen Stadt aufgehen zu lassen,124 sondern die Bestim­
mung von 39 Gemeinden für den Synoikismos zeigt deutlich genug, daß lediglich 
das südwestarkadische Gebiet, das bisher noch durch keine größere πόλις reprä­
sentiert war, politisch-rechtlich zusammengefaßt werden sollte. Andererseits unter­
scheidet sich die beschlossene Maßnahme, wie w i r meinen, grundsätzlich von dem 
erst kurze Zeit vorher - aber vor der Gründung des arkadischen Bundes - vor-

120 Die Begründung eines Einheitsstaates entspricht der allgemeinen Auffassung; vgl. 
dazu vor allem auch zur Einrichtung der Epariten als ständiger Bundestruppe K U H N 
(oben Anm. 24) 224; LARSEN, Gr. Fed. St. 188. 

121 Harpocr., s. ν. μύριοι; vgl. dazu P. R. FRANKE, Alt-Epirus und das Königtum der 
Molosser, Diss. Erlangen, Kalimünz 1955, 32 f. Wenn FRANKE trotzdem feststellen muß, 
daß „die einzelnen Glieder verhältnismäßig autonom waren" (S. 33), so ist einmal zu 
berücksichtigen, daß er selbst im wesentlichen auf die Autonomie der Pisaten hinweisen 
muß (S. 33 Anm. 144), zum anderen, daß offenbar mitunter selbst den Gliedern einer 
πόλις eine relative Selbständigkeit und vor allem der Weiterbestand der alten Orga­
ne belassen worden ist. Vgl. zu den alten Gemeinden auf Rhodos nach dem Synoikis­
mos etwa FRANCOTTE (oben Anm. 80) 196, zu „einer gewissen außenpolitischen Hand­
lungsfreiheit" selbst für die κώμαι von Argos M . WÖRRLE, Untersuchungen zur Verfas­
sungsgeschichte von Argos im 5. Jahrhundert v. Chr., Diss. Erlangen 1964, 27 Anm. 73, 
sowie allgemein zum Erhalt „kommunaler Selbstverwaltung" beim Synoikismos BUSOLT 
(oben Anm. 98) 158 f. 

122 SIG 183 = T O D , Gr. Hist. Inscr. 132 mit der Formulierung πρόξενον και εΰεργέτην 
εϊναι Άρκάδων πάντων. Zur Diskussion über die umstrittene Datierung, in der uns die 
Argumente für die Zeit kurz nach Gründung von Megalopolis durchschlagend zu sein 
scheinen, vgl. T O D , a. a. O., S. 100 ff.; LARSEN, Gr. Fed. St. 187. 

123 Vgl. SIG 239/40 und dazu BUSOLT - SWOBODA (Anm. 22) 1404 Anm. 5. 
124 Für die Annahme von W. VOLLGRAFF, Mnemosyne 42, 1914, 330 ff., das ganze Bun­

desgebiet sei neu eingeteilt worden, gibt es u. E. keine ausreichenden Belege; sie wurde 
deshalb zu Recht von PLASSART (oben Anm. 22) 122 ff. abgelehnt. 
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genommenen Synoikismos von Mantineia.125 Hier waren es - wenigstens weit­
gehend - die Betroffenen selbst, die sich zusammenschlössen. Der Aufbau der 
Stadt zeigt, daß man den Synoikismos nicht zuletzt als militärische Schutzmaß­
nahme auffaßte.126 Vor allem aber stellt sich dieser Synoikismos dar als bewußte 
Konsequenz aus der Niederlage Spartas bei Leuktra: Der auf Befehl Spartas er­
folgte Dioikismos wurde damit rückgängig und der alte politische Anspruch M a n -
tineias als eigenständiger πόλις manifest gemacht. Gerade der politisch-rechtliche 
Aspekt eines Synoikismos mußte beim Beschluß zur Gründung von Megalopolis 
in den Hintergrund treten. Gegenüber einem arkadischen Einheitsstaat konnte die 
Zusammenfassung kleiner Gemeinden zu einer πόλις nur noch als verwaltungs­
technischer A k t angesehen werden - und es ist auch von hier aus verständlich, 
wenn der Beschluß w o h l die einhellige Bildung der arkadischen Bundesversamm­
lung fand (vgl. oben S. 77). 

Spielte der politisch-rechtliche Aspekt keine wesentliche Rolle, dann müssen 
die Urheber des Gründungsbeschlusses vor allem an der Siedlung, der Stadt in ­
teressiert gewesen sein. Das ist durchaus verständlich als militärische Schutzmaß­
nahme gegen Sparta (vgl. oben S. 67f.) , dadurch werden aber weder die ,Große 
Stadt' noch die Zentralisierung des obersten Bundesorganes in ihr erklärt. Die alte 
Rivalität zwischen Mantineia und Tegea könnte die "Wahl eines dritten Ortes be­
günstigt haben, aber einmal ist am Anfang der 60er Jahre des 4. Jahrhunderts v. 
Chr. von einer solchen Rivalität nichts zu merken, vor allem jedoch ist es wenig 
wahrscheinlich, daß Rivalen um die Führung einer dritten Kraft freiwill ig ein 
Übergewicht sich selbst gegenüber einräumten - wie das bei der Bestellung der 
Bundesorgane geschehen ist.127 Auch hier scheint uns daher eine Erklärung wieder­
um nur möglich zu sein, wenn man von der Hypothese ausgeht, daß bei der Be­
siedlung von Megalopolis an alle Arkader gedacht war. Dann ergibt sich eine auf­
fallende Übereinstimmung: Die Bestellung von μύριοι als Bundesversammlung be-

125 Dagegen scheinbar die communis opinio, die Mantineia immer wieder in Parallele 
zu Megalopolis gesetzt hat a) wegen der .Künstlichkeit' der Stadtgründung (vgl. dazu 
unten Anm. 144), b) wegen der Gründung auf bisher unbebautem Gelände (v. GERKAN 
[oben Anm. 17] 5; EHRENBERG [oben Anm. 98] 30). Aber selbst das zweite Argument gilt 
nur für den ursprünglichen Synoikismos (zum Wiederaufbau an gleicher Stelle vgl. M A R ­
T I N [oben Anm. 13] 119). Gegen die ,Künstlichkeit' der Stadtgründung spricht u. E., daß 
der Dioikismos vom Jahre 385 v. Chr. - im Gegensatz zu dem von Megalopolis vom 
Jahre 361 v. Chr. - zwangsweise vorgenommen wurde und daß sich auf die Dauer auf 
dem Territorium keine andere Siedlung mehr gehalten hat; vgl. dazu BÖLTE, RE 14, 
1309; KAHRSTEDT (oben Anm. 8) 135 f. 

126 Zur Bedeutung der „fast kreisförmigen" Mauerführung vgl. v. GERKAN, a. a. O. 
110f.; M A R T I N , a.a.O. 118; WYCHERLEY (oben Anm. 18) 40, zur Umleitung des Ophis 
um die Stadt BÖLTE, RE 14, 1314, sowie generell zur Wiederherstellung' MEYER, Gesch. 
d. Altert. V 410. 

127 Vgl. die Aufteilung der δαμιοργοί in SIG 183 = T O D , Gr. Hist. Inscr. I I 132, 9 ff. 
Zur Rivalität von Mantineia und Tegea als einem der Gründe für den Synoikismos vgl. 
BUSOLT - SWOBODA (oben Anm. 22) 1401; LARSEN, Gr. Fed. St. 185. 
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deutet eine Begrenzung des Vollbürgerrechtes i m arkadischen Bund nach dem 
Zensus - die städtische Siedlung in Griechenland zeichnet sich, wenigstens an­
fänglich, gegenüber den ländlichen dadurch aus, daß in ihr die Bürger mi t höhe­
rem Zensus wohnten, die Bourgeoisie.128 Ein Aufruf an alle Arkader zur Beteili­
gung an der Besiedlung von Megalopolis konnte damit von der Erwartung aus­
gehen, daß sich als Bürger der neuen Stadt ein erheblicher Tei l derjenigen Ar ­
kader zusammenfinden würde, die i n der Bundesversammlung über das Schicksal 
ganz Arkadiens zu entscheiden hätten.129 Der Beschluß zur Gründung von Mega­
lopolis i n einem arkadischen Einheitsstaat läßt sich damit, wie w i r meinen, mi t 
der Absicht zur Schaffung eines zentralen Ortes für diesen Staat am besten er­
klären. 

Das scheint den Untersuchungsergebnissen von E. K I R S T E N ZU entsprechen, der 
für die Zeit seit dem 5. Jahrhundert v. Chr. i n der Schaffung der Stadt als eines 
Ortes mi t zentralen Funktionen für eine Landschaft den eigentlichen Sinn des 
Synoikismos herausgestellt hat.130 Er hat jedoch zugleich den Weg hierzu - ent­
sprechend der Entwicklung Thebens - „durch die Unterdrückung von Poleis, durch 
den Sieg einer Polis über andere" gekennzeichnet gesehen. Zwang ist, wie aus den 
Quellen deutlich wurde (oben S. 75 f.), bei der Durchführung des Synoikismos auch 
hier angewandt worden. Dadurch w i r d allerdings die generelle These E. KIRSTENS 
nicht gestützt, da einmal die Unterdrückung nicht wie bei Theben zugunsten einer 
bestehenden πόλις angewandt wurde, zum anderen w o h l auch nicht i n der A b ­
sicht des Beschlusses lag - wenn die obigen Ausführungen das Richtige treffen. 
Aber auch sonst waren ja, wie sich gezeigt hat (oben S. 82), nicht Theben und der 
boiotische Bund Vorbilder für die leitenden Männer des arkadischen Bundes um 
Lykomedes, sondern Athen. Hier aber sollte sich nach Thukydides (2,15,2) mi t 
dem Synoikismos durch Theseus etwas ganz Ähnliches vollzogen haben, wie w i r 
es für Megalopolis erschlossen haben: In At t ika , das seit alters κατά πόλεις be­
wohnt gewesen sei, habe Theseus τά τε βουλευτήρια παί τάς αρχάς der übrigen 
Städte aufgelöst und alle unter einem βουλευτήριον und einem πρυτανεϊον ver­
einigt (ξυνφκισε). Dabei habe jeder einzelne behalten, was er früher besessen habe, 
und sei — lediglich — gezwungen gewesen, künftig μια πόλει ταύττ] χρήσθαι. Bei 
dieser Schilderung t r i t t der politisch-rechtliche Vorgang hinter dem verwaltungs­
technischen A k t der Konzentration der Behörden ganz in den Hintergrund.1 3 1 Es 

128 Als Ergebnis eines Synoikismos hat die Ansiedlung der ,Vornehmen' in der Stadt­
siedlung besonders herausgestellt K U H N (oben Anm. 24) 175 f., 192 f. Vgl. dazu auch 
BUSOLT (oben Anm. 98) 158 sowie A. A Y M A R D , Etudes d'histoire ancienne, Paris 1967, 
274. 

129 Vgl. BUSOLT, a. a. O.: „ . . . alle diejenigen . . . , die sich an der Staatsverwaltung be­
teiligen wollten", sowie MEYER, Gesch. d. Altert. I I I 303. 

130 Die griechische Polis als historisch-geographisches Problem des Mittelmeerraumes 
(Colloquium Geographicum 5, Bonn 1956) 96f.; das folgende Zitat S. 96. 

131 Vgl. dazu bereits EHRENBERG (oben Anm. 98) 29 f. Vgl. als Parallele auch den Vor-
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handelt sich danach auch nicht um eine Zusammensiedlung, und trotzdem w i r d 
als Ergebnis von Thukydides herausgestellt, daß die Stadt Athen dadurch μεγάλη 
geworden sei. M a g das auch nicht primär auf die Bevölkerungszahl bezogen sein, 
sondern auf die Machtstellung,132 so ist beides doch nicht voneinander zu trennen. 

Nach den Vorstellungen der Zeit war At t ika also durch einen Synoikismos ge­
einigt worden und Athen dadurch eine μεγάλη πόλις.133 Ob diese Vorstellung auf 
die Namengebung der Neugründung der Arkader eingewirkt hat, mag dahingestellt 
bleiben.134 Die Übereinstimmungen scheinen uns jedoch nicht allein zufällig zu 
sein und erklären u. E. auch das Interesse, das die Gründung von Megalopolis i n 
der griechischen - und d. h . i n unseren Quellen nicht selten: der athenischen - Wel t 
gefunden hat (vgl. oben S. 73 f.) . M a n sah in dem Beschluß zu dieser Gründung die 
konsequente Fortführung eines panarkadischen Programms, das mi t der Schaffung 
eines zentralen Vorortes für den ganzen Bund nicht nur auf eine militärische Siche­
rung gegenüber Sparta abzielte, sondern damit zugleich die Voraussetzungen für 
einen machtvollen Staat auf der Peloponnes legen woll te . 

Dieser engen Verbindung zwischen Staats- und Stadtgründung entspricht es u . a., 
wenn die Kultstätte des Zeus Lykaios, dessen Fest als eines der ältesten Griechen­
lands galt und das als einziges panarkadischen Charakter beanspruchen konnte, 
der Obhut der neuen Stadt anvertraut wurde.135 Aus dieser Verbindung scheint 
uns aber vor allem auch die Namengebung erklärt werden zu können. Z u Recht 
hat schon F. H I L L E R V O N G A E R T R I N G E N zum Vergleich darauf hingewiesen, daß 
auch Rhodos nach dem großen Synoikismos der Insel als μεγάλη πόλις bezeichnet 
worden ist.136 Ebenso wie bei Athen (s. oben) bezieht dieses Prädikat damit 
seine Berechtigung aus dem Vergleich mi t den bisherigen πόλεις innerhalb eines 
größeren Ganzen. Die Absicht, i n gleicher Weise für den arkadischen Staat einen 

schlag des Thaies bei Hdt. 1,170, εν βουλευτήριον "Ιωνας έκτήσΦαι, το δέ εΐναι εν Τέφ 
. .., τάς δέ αλλάς πόλιας ο'ικεομένας μηδέν ήσσον νομίζεσθαι κατά περ εΐ δήμοι εΐεν. 

132 Vgl. Α. W. GOMME, A Historical Commentary on Thucydides I I , Oxford 1956, 49. 
Wie in der vorliegenden Arbeit interpretieren den Text BUSOLT - SWOBODA (oben Anm. 
22) 777 f. 

133 Das gilt unbeschadet dessen, daß an dieser antiken Vorstellung erhebliche Zweifel 
angebracht sind; vgl. A. HEUSS, in: Zur griechischen Staatskunde, hrsg. v. F. GSCHNITZER 
(Wege der Forschung 96), Darmstadt 1969, 60 Anm. 10. 

134 Ygj_ weiterhin μεγάλη πόλις bei Plat. ep. 7,35 IB, das wahrscheinlich ebenso auf 
Syrakus zu beziehen ist wie πόλις μυρ'ιανδρος, ibid. 337C - gegen SCHAEFER (oben Anm. 
3) 404, der andererseits auf die Möglichkeit hingewiesen hat, daß von hier aus „der Be­
griff μύριοι Eingang in die arkadische Bundesverfassung gefunden hat" (S. 424). 

135 Zum panarkadischen Heiligtum des Zeus Lykaios vgl. FRANCOTTE (oben Anm. 80) 
101. 116; BUSOLT - SWOBODA (oben Anm. 22) 1399; CALLMER (oben Anm. 51) 52f., zur 
Übernahme des Kultbildes in die Münzprägung von Megalopolis jetzt J. WARREN, The 
Earliest Triobols of Megalopolis, ANSMusN 15, New York 1969, 31 ff. - Vgl. zum Phy-
lennamen Άρκαδισιάς FRANCOTTE, a. a. 0.116. 

138 PvE 15,127, nach IG X I I 1 , 839. 
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zentralen Voror t zu scharfen, der die anderen πόλεις der Arkader an Größe und 
Bedeutung überragen sollte, ist daher geeignet, die hier vorliegende Namengebung 
zu erklären. Wenn aber dabei mi t Μεγάλη πόλις gleichsam ein ,Kunstname' ge­
prägt und nicht der Name des Stammstaates - oder wie bei Rhodos der Name 
der größeren territorialen Einheit - gewählt wurde,137 so hat das wahrscheinlich 
seinen Grund darin, daß eben nicht politisch-rechtlich der Staat der Arkader i n 
der neuen πόλις aufgehen, sondern mi t ihr lediglich ein Siedlungs- und Verwal­
tungsmittelpunkt für den Staat geschaffen werden sollte. Der Name war dafür 
besonders geeignet, da er i n seiner Zusammensetzung eine Wortbi ldung wenig­
stens erschwerte, die i m Griechischen bei der Kennzeichnung von ,Ortsgemeinden' 
angewandt wurde: οι 'Αθηναίοι, ,die von Athen', als Benennung des athenischen 
Staates war auf die Μεγάλη πόλις nicht ohne weiteres übertragbar. Die Bezeich­
nung des Bürgers als 'Αρκάς εκ Μεγάλης πόλεως138 konnte dagegen zeigen, daß 
die neue Stadt — wie w o h l auch die alten Städte139 - lediglich eine Verwaltungs­
einheit innerhalb des Staates der Arkader bildete. Μεγάλη πόλις kann so, wie w i r 
meinen, nur i m Bezug zu einer größeren Einheit verstanden werden, sie ist die 
,Große - oder die: bedeutende - Stadt' der Arkader. Wenn auch Μεγάλη πόλις 
ή Άρκάδων — soweit w i r sehen — nur einmal i n den Quellen überliefert ist,140 so 
drückt diese Bezeichnung u . E. am besten das Programm aus, das mi t der Grün­
dung dieser Stadt verwirklicht werden sollte, und läßt zugleich für das Epigramm 
auf Epameinondas die Deutung zu, daß jedenfalls von einem Dichter Μεγάλη πόλις 
auch stellvertretend für den arkadischen Bund gebraucht werden konnte.141 

137 Vgl. - auch zum Folgenden - vor allem GSCHNITZER, Stamm- und Ortsgemeinden 
im alten Griechenland: Griech. Staatskde. (oben Anm. 133) 271 ff. ( = Wiener Studien 68, 
19.55, 120ff.), der u.a. auf die kretische Stadt 'Αρκαδία als Mittelpunkt der dortigen 
Splittergruppe des arkadischen Stammes hinweist (S. 285). 

138 Ygj_ "Εκδηλος 'Αρκάς έκ Μεγάλης πόλεως, Plut. Arat. 5. M i t dem Ethnikon 'Αρ­
κάς wurde an alte Verhältnisse angeknüpft; vgl. BUSOLT - SWOBODA (oben Anm. 22) 
1397. Inschriftlich wird allerdings schon frühzeitig Μεγαλοπολΐται in SIG 183 = T O D , 
Gr. Hist. Inscr. I I 132, 23 verwandt, sowie - umgekehrt zu der obigen Formulierung -
Μεγαλοπολΐται έξ 'Αρκαδίας in SIG 239 C I I I 50. Vgl. allgemein zu diesen Ethnika 
MEYER, Gesch. d. Alt. V 419 Anm. 2. - Hierher gehört möglicherweise auch die — in den 
Ausgaben angezweifelte - Formulierung für Aliphera Pol. 4,77,10: ουσαν έξ αρχής 
(υπ') Άρκαδίαν καΐ Μεγαλόπολιν. 

139 Yg] 0't g> £κ τής Τεγέας Άρκάδες bei Xen. Hell. 6, 5,16. 
140 Paus. 8,52,4; vgl. aber auch ibid. 4, 29, 7. Eine entsprechende Ergänzung scheint 

uns im Marmor Parium, A§ 73, erwogen werden zu müssen, wenn auch sonst die geo­
graphischen Ortsbestimmungen της 'Αρκαδίας (Strab. 8,360; Plut. Pelop. 20), έν 'Αρ­
καδία (Strab. 8,385; 16, 738) vorwiegen. 

141 Vgl. zu Paus. 9,15, 6 bereits oben S. 65 ff. Allerdings ist hierbei die veränderte Si­
tuation bei den Arkadern zur Zeit der Abfassung des Epigramms zu berücksichtigen. Der 
Schutz der thebanischen Waffen hatte beim letzten Feldzug des Epameinondas in die 
Peloponnes allein dem Südbund der Arkader um Megalopolis und Tegea gegolten (vgl. 
BELOCH, Griech. Gesch. I I I 1, 240ff.). Da beide Bünde den Namen der Arkader für sich 
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Zusammenfassend läßt sich damit das Programm zur Gründung von Megalo­
polis nicht allein dadurch kennzeichnen, daß die neue Stadt „as a symbol of Ar­
cadian nationalism and independence of Sparta" gelten sollte.142 Sie sollte Aus­
druck des arkadischen Einheitsstaates und der Unabhängigkeit von Sparta sein, 
über den symbolischen Charakter hinaus aber mi t großer Wahrscheinlichkeit zu­
gleich die Funktion des zentralen Vorortes dieses Staates erfüllen, in dem die 
Bundesorgane ihre Aufgabe schon deshalb am besten wahrnehmen konnten, weil 
ein erheblicher Tei l der Vollbürger dieses Staates - der μύριοι - Bewohner dieser 
Stadt werden sollten.143 

Es ist abschließend zu fragen, ob auch auf ein solches Programm die immer 
wiederholte Wertung zutrifft, daß Megalopolis eine ,künstliche' Stadtgründung 
gewesen sei.144 Wie die Bildung einer größeren staatlichen Einheit so entspricht 
auch die Bildung der Stadt als eines zentralen Ortes für ein größeres Terr i tor ium 
einer Tendenz der Zeit145 und weist zugleich voraus in die Zeit des Hellenis­
mus.146 Die πόλις wurde jedoch bis in die hellenistische Zeit hinein so stark als die 
,moderne' Staatsform angesehen,147 daß allein die Entmachtung aller zugunsten 
einer πόλις innerhalb eines bestimmten Gebietes dieser — bis auf die großen könig­
lichen Residenzen - zugleich die Funktion des zentralen Ortes zu sichern ver­
mochte. Eine solche Entmachtung - die Umwandlung von πόλεις i n κώμαι - ge­
lang in der Regel aber nur, wo eine πόλις bereits militärische Überlegenheit gegen­
über dem umliegenden Gebiet besaß oder ein Herrscher sein Machtpotential ein­
setzte. Beides lag i m arkadischen Bund nicht vor, und die Vereinigung des ganzen 
Bundes in einer πόλις entsprach auch weder der Absicht noch dem Interesse der 
maßgebenden Führer dieses Bundes, die zwar gewillt waren, Souveränitätsrechte 
ihrer eigenen, ostarkadischen Städte an die Bundesorgane abzutreten, nicht aber 
an eine übergeordnete πόλις. Deshalb weist ein solches Programm zwar einen Weg 
zu neuer staatlicher Bildung i m griechischen Bereich, trägt aber deutlich den Cha-

beanspruchten, konnte es zweckmäßig sein, den Südbund durch die Nennung seines Vor­
ortes Megalopolis zu bezeichnen, wie das auch Dem. 16 getan hat. 

142 R. M . ERRINGTON, Philopoemen, Oxford 1969, 3 (Kursive von uns). Ähnlich be­
reits CURTIUS, Griech. Gesch. I I I 323; HEJNIC (oben Anm. 20) 62. 

143 Ähnlich sprechen BUSOLT - SWOBODA (oben Anm. 22) 1401 von einem „festen Kno­
tenpunkt des Bundes", GSCHNITZER (oben Anm. 28) 144 davon, daß Megalopolis rein 
faktisch, nicht rechtlich ein Übergewicht bei den Arkadern besessen habe. 

144 Vgl. FRANCOTTE (oben Anm. 80) 109 (zusammen mit Mantineia, Heraia und Tegea); 
M A R T I N (oben Anm. 22) 37; KAHRSTEDT (oben Anm. 8) 224 (zusammen mit Messene); 
KIRSTEN (oben Anm. 130) 96 (zusammen mit Mantineia). 

145 Vgl. dazu vor allem KIRSTEN, a. a. O. 96 f., sowie allgemein zur „Konzentration 
alles staatlichen Lebens auf einen bestimmten räumlichen Mittelpunkt" KAERST (oben 
Anm. 44) 2 Anm. 1. 

146 Vgl. BENGTSON, Griech. Gesch. 280, und zum Synoikismos als „typischer Maß­
nahme" für die Herrscher des frühen Hellenismus zusammenfassend W. T A R N - G. T. 
GRIFFITH, Die Kultur der hellenistischen Welt3, Darmstadt 1966, 78. 

147 Vgl. dazu etwa GSCHNITZER (oben Anm. 137) 295 f. 
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rakter eines Kompromisses zwischen der Einsicht in neue Erfordernisse und den 
beharrenden, zentrifugalen Kräften.148 

Das Programm, das i m Namen Μεγάλη πόλις seinen Ausdruck findet, ist damit 
- wenn es hier richtig erkannt wurde - bereits gekennzeichnet durch den Gegen­
satz zwischen Anspruch und Wirklichkeit , von dem wi r ausgegangen sind. Sein 
Kompromißcharakter trug nicht unwesentlich dazu bei, daß es nicht verwirklicht 
werden konnte: Dadurch, daß auch die leitenden Männer um Lykomedes an ihren 
alten πόλεις festhielten, wurde eine volle Einheit nicht erreicht, Άρκάδων ες μίαν 
ήθροισμένων πόλιν (Paus. 4 ,28 ,1) . Allein der Appell an die Oberschicht der alten 
Städte, Bürger der neuen Stadt zu werden, konnte nicht bewirken, daß Megalo­
polis die vorgesehenen Einwohner aus ganz Arkadien erhielt, die allein seine Stel­
lung als zentraler Voror t des arkadischen Bundes ermöglicht hätten. Deshalb muß­
ten die ,eingemeindeten' Orte zur Umsiedlung gezwungen werden. Da das nur mi t 
weitgehender Aufgabe der alten Wohnsitze möglich war, wurde Megalopolis selbst 
i m eigenen Stadtgebiet nicht zum zentralen Ort , für den das Bestehen weiterer, 
lebensfähiger Siedlungen notwendige Voraussetzung ist.149 

148 Vgl. dazu bereits K U H N (oben Anm. 24) 224 f., der allerdings gerade hier den Zu­
sammenhang zwischen der Gründung des arkadischen Bundes und dem Synoikismos 
nicht erkennt, sowie jetzt EHRENBERG (oben Anm. 98) 150. 

149 Vgl. allgemein KIRSTEN (oben Anm. 130) 97. Das gilt gewiß in besonderem Maße 
für eine Landschaft, deren Bewohner von Thuc. 1,141,5 als αυτουργοί gekennzeichnet 
werden, und davon wird eventuell noch das heutige Schicksal der Stadt bestimmt; vgl. 
dazu PHILIPPSON, Griech. Landschaften (oben Anm. 7) 294. 

Korrektur-Zusatz: Erst während der Drucklegung lernten wir den Aufsatz von J. ROY, The 
Sons of Lycaon in Pausanias' Arcadian King-list, ABSA 63, 1968, 287ff., kennen, der uns 
zu einer kurzen Stellungnahme nötigt, 

1. weil für ihn die Tatsache, daß die Söhne des Lykaon von Paus. 8, 3, 1-5 überwiegend 
als Oikisten von kleinen südwestarkadischen Städten vorgestellt werden, aus denen Me­
galopolis gegründet wurde, nicht nur „ein Anzeichen für megalopolitanischen Ursprung" 
(HILLER, Klio 21, 1927, 6) dieser Überlieferung ist, sondern zugleich für die Entstehung 
dieser Überlieferung in den Jahren der Gründung der Stadt, vor allem aber 

2. weil er hierzu über die bei Paus. 8, 27, 3 f. überlieferte Liste der synoikisierten Ge­
meinden hinaus mit der Eingemeindung weiterer 8 Gemeinden in die neue Stadt rechnet, 
deren Status sich dadurch von den erstgenannten unterschieden haben soll, daß „they 
were probably incorporated in Mcgalopolitan territory at the time of the synoecism as 
subordinate villages of the new city, while other communities were incorporated directly 
into the new town itself" (S. 289). 

Zu 1: Während ROY seine Hauptthese, „that the form of Pausanias' material owes more 
to Pausanias himself, and therefore presents more serious obstacles to interpretation, than 
has been realized" (S. 287), durch die Beobachtung, daß die Orte, für die er Oikisten 
nennt, weitgehend mit denen übereinstimmen, die er selbst besucht hat (S. 290 f.), gut be­
gründen kann, hat er u. E. für die Herkunft der Überlieferung kein entscheidend neues 
Argument beigebracht. Die Frage „cui bono?" konnte auch von ihm nicht mit einiger 
Sicherheit beantwortet werden. Selbst wenn nicht nur 17 (so im Anschluß an VOLLGRAFF 
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H E J N I C [O. A n m . 20] 88), sondern 22 (vgl. dazu unten zu 2) der 28 Lykaon-Söhne als O i k i -
sten von Gemeinden auf megalopolitanischem Ter r i t o r ium angenommen werden können, 
so ändert sich dadurch nichts an der Tatsache, daß dadurch nicht Megalopolis, sondern 
eine erhebliche Anzahl von Gemeinden, die durch die Gründung der neuen Stadt gerade 
dem Untergang geweiht waren, auf gleiche Stufe m i t den alten arkadischen Städten 
Heraia, Mantineia , Orchomenos, Phigaleia und Tegea gestellt werden. Das scheint uns 
nicht für „ a sense of Megalopol i tan un i ty" (S. 289) zu sprechen. „ D i e hauptfrage . . . , w ie 
Trapezus zum königssitz der nachtroischen könige . . . geworden ist" ( J A C O B Y , FGrHis t 
I I I b, Noten , S. 43), scheint uns nicht damit beantwortet werden zu können, daß die Tra­
d i t ion i n Megalopolis zwischen dem Synoikismos und der Zerstörung von Trapezus be­
gründet wurde (S. 289). Für Gedanken und Absichten bei der Gründung von Megalopolis 
w i r d damit nichts gewonnen. 

Z u 2: R O Y hat einer Liste der 39 Gemeinden, die nach Paus, zum Synoikismos bestimmt 
waren, die 8 Gemeinden Basilis, Brenthe, Ha imonia i , Hypsos, Mainalos, Melaineai, Pha-
lanthon und Thyra ion (jeweils m i t Literatur zur topographischen Situation, S. 288; vgl . o. 
A n m . 81) als gleichfalls v o m Synoikismos betroffen an die Seite gestellt, da sie auch auf 
megalopolitanischem Te r r i t o r i um lägen, da Pausanias sie wie die anderen als frühere 
πόλεις bezeichne und für sie - bis auf eine Ausnahme - ebenfalls Oikisten nenne. Aus der 
letztgenannten Übereinstimmung scheint uns nach dem eben (zu 1) Gesagten nichts 
abgeleitet werden zu können; die anderen Gemeinsamkeiten haben auch früher bereits 
zu der Annahme geführt, diese Gemeinden hätten am Synoikismos teilgenommen (vgl. 
F R A N C O T T E , O. A n m . 80). Einer solchen Folgerung widerstreitet jedoch die Erkenntnis, 
daß die Städteliste bei Paus. 8,27,3 f., „probably goes back original ly to an Arcadian 
federal decree published as an inscr ipt ion" ( R O Y 287; vgl . ο. S. 75), und sie ist, wenn 
w i r recht sehen, auch nicht mehr vertreten worden, seit sich diese Erkenntnis durchgesetzt 
hat. Ist es bereits sehr unwahrscheinlich, daß irgendwann eine Inschrift lediglich zu dem 
Zweck gesetzt wurde, die Gemeinden aufzuzeichnen, welche πατρίδας σφίσιν ούσας 
έκλιπεϊν έπεί-θοντο οί Ά ρ κ ά δ ε ς (Paus. 8 ,27,3) , so w i r d eine solche Annahme vollends 
unmöglich angesichts der Tatsache, daß diese „Überredung" gerade nicht bei allen ge­
nannten Gemeinden erreicht wurde (vgl. o. S. 75 f.). Der Erklärungsversuch R O Y S , daß die 
8 zusätzlichen Gemeinden nur als abhängige Dörfer dem neuen Gemeinwesen eingegliedert 
werden sollten (S. 289), scheitert schon daran, daß Paus, diese Orte ausnahmslos als ver­
ödet darstellt, während er bei einigen anderen noch Siedlungsreste feststellen konnte 
(vgl. dazu K A H R S T E D T [O. A n m . 8] 140ff.). M a n w i r d daher für die scheinbar vorhande­
nen Gemeinsamkeiten andere Erklärungsmöglichkeiten suchen müssen: Einmal ist die 
Grenze des neuen megalopolitanischen Terr i tor iums nicht genau zu bestimmen, da 
Pausanias nur Grenzpunkte, aber nicht - l inien gibt, so daß einige der 8 Gemeinden - wie 
etwa Mainalos (vgl. o. A n m . 110) - w o h l doch außerhalb dieses Terr i tor iums lagen. Z u m 
anderen ist w o h l der Status als πόλις für einzelne dieser Gemeinden entweder überhaupt 
nicht oder nicht mehr zum Ze i tpunk t des Synoikismos von Megalopolis gegeben, wie 
das Paus. 8 ,44 ,1 möglicherweise für Ha imonia i auch andeutet. Es gab eben i m ganzen 
Gebiet „mehr Wüstungen als alte Gemeinden" ( K A H R S T E D T , a. a. 0 . 142 ) , die Paus, zu 
deuten versuchte. A n den obigen Ausführungen scheint uns deshalb nichts zu ändern zu 
sein. 


